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Rückversicherung ***I

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Rückversicherung und zur Änderung der Richtli-
nien 73/239/EWG und 92/49/EWG des Rates sowie der Richtlinien 98/78/EG und 2002/83/EG

(KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat
(KOM(2004)0273) (1),

— gestützt auf Artikel 251 Absatz 2, Artikel 47 Absatz 2 und Artikel 55 des EG-Vertrags, auf deren
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0038/2004),

— gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der Stellungnahme des
Rechtsausschusses (A6-0146/2005),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag entscheidend
zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu
übermitteln.

(1) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.

P6_TC1-COD(2004)0097

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 7. Juni 2005 im Hinblick
auf den Erlass der Richtlinie 2005/…/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Rückversicherung und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 92/49/EWG und der Richtlinien

98/78/EG und 2002/83/EG

(Text mit Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 47
Absatz 2 und 55,

auf Vorschlag der Kommission

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),
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nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Richtlinie 73/239/EWG des Rates vom 24. Juli 1973 zur Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften betreffend die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Direktversiche-
rung mit Ausnahme der Lebensversicherung (3), der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom
18. Juni 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversiche-
rung mit Ausnahme der Lebensversicherung (4) und der Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 5. November 2002 über Lebensversicherungen (5) wurden die Bestim-
mungen für die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung in der Gemeinschaft
festgelegt.

(2) Diese Richtlinien legen den Rechtsrahmen für die Ausübung des Versicherungsgeschäfts durch Versi-
cherungsunternehmen im Binnenmarkt unter dem Gesichtspunkt sowohl der Niederlassungs- als auch
der Dienstlassungsfreiheit fest, um es den Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Gemeinschaft
zu erleichtern, innerhalb der Gemeinschaft Verpflichtungen einzugehen, und es den Versicherungs-
nehmern zu ermöglichen, sich nicht nur bei Versicherungsunternehmen in ihrem eigenen Land, son-
dern auch bei solchen zu versichern, die ihren Sitz in der Gemeinschaft haben und in anderen Mit-
gliedstaaten niedergelassen sind.

(3) Die mit den erwähnten Richtlinien für Direktversicherungsunternehmen eingeführte Regelung gilt
sowohl für deren Direktversicherungstätigkeiten als auch durch Übernahme eingegangene Rückversi-
cherungstätigkeiten. Rückversicherungstätigkeiten von Rückversicherungsunternehmen unterliegen
jedoch weder dieser Regelung noch anderen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts.

(4) Die Rückversicherung ist eine bedeutende Finanztätigkeit, die es den Direktversicherern durch eine
weltweit breitere Streuung der Risiken erlaubt, ihre Kapazität für das Versicherungsgeschäft und die
Gewährleistung von Versicherungsschutz zu erhöhen, sowie ihre Kapitalkosten zu senken; außerdem
sind Rückversicherungsunternehmen für die finanzielle Stabilität von grundlegender Bedeutung, da
sie wegen ihrer Rolle als bedeutende Finanzvermittler und institutionelle Anleger ein wesentlicher
Faktor zur Gewährleistung der finanziellen Solidität und Stabilität der Direktversicherungsmärkte
und des Finanzsystems insgesamt sind.

(5) Mit der Richtlinie 64/225/EWG des Rates vom 25. Februar 1964 über die Beseitigung der Beschrän-
kungen bei der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit im Bereich der Rückversicherung und der
Retrozession (6) wurden die Beschränkungen beim Niederlassungsrecht und der Dienstleistungs-
freiheit aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes des Rückversicherers beseitigt. Es wurden
jedoch nicht die Beschränkungen aufgehoben, die durch Abweichungen zwischen den einzelstaat-
lichen Vorschriften für die Rückversicherungsaufsicht entstehen. Dadurch kam es zu erheblichen
Unterschieden im Ausmaß der Beaufsichtigung von Rückversicherungsunternehmen in der Gemein-
schaft, die Schranken bei der Ausübung des Rückversicherungsgeschäfts errichtet haben. Hierzu
zählt die Verpflichtung für Rückversicherungsunternehmen, Vermögenswerte zu besichern, um ihren
Teil der versicherungstechnischen Rückstellungen des Direktversicherungsunternehmens zu unterle-
gen, die Befolgung unterschiedlicher Aufsichtsregeln durch die Rückversicherungsunternehmen in
den verschiedenen Mitgliedstaaten, in denen sie ihre Tätigkeit ausüben oder die indirekte Beaufsichti-
gung von Tätigkeiten eines Rückversicherungsunternehmens durch die für die Direktversicherungs-
unternehmen zuständigen Behörden.
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(6) Gemäß dem Aktionsplan für Finanzdienstleistungen ist die Rückversicherung ein Sektor, der auf
Gemeinschaftsebene geregelt werden sollte, um den Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen zu vervoll-
ständigen. Außerdem wurde in den großen Finanzgremien wie dem Internationalen Währungsfonds
und dem Internationalen Verband der Versicherungsaufsichtsbehörden (IAIS) das Fehlen harmoni-
sierter Regeln für die Rückversicherungsaufsicht auf Gemeinschaftsebene als eine große Lücke im
Aufsichtsrahmen für Finanzdienstleistungen bezeichnet, die gefüllt werden sollte.

(7) Mit dieser Richtlinie soll ein Aufsichtsrahmen für die Rückversicherungstätigkeiten in der Gemein-
schaft festgelegt werden. Sie ist Bestandteil der gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften, mit denen im
Versicherungsbereich der Binnenmarkt verwirklicht werden soll.

(8) Diese Richtlinie steht in Einklang mit den wichtigen auf internationaler Ebene vor allem durch
den IAIS ausgeführten Arbeiten.

(9) Diese Richtlinie folgt dem in den gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften für die Direktversicherung
gewählten Ansatz einer wesentlichen, notwendigen und ausreichenden Harmonisierung, um die
gegenseitige Anerkennung der Zulassungen und der Aufsichtssysteme zu gewährleisten, die die Ertei-
lung einer einzigen innerhalb der gesamten Gemeinschaft gültigen Zulassung und die Anwendung
des Grundsatzes der Aufsicht durch den Herkunftsmitgliedstaat erlaubt.

(10) Voraussetzung für die Aufnahme und Ausübung der Rückversicherungstätigkeit ist demnach die
Erteilung einer einzigen Zulassung durch die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem das
Rückversicherungsunternehmen seinen Sitz hat. Diese Zulassung ermöglicht es dem Unternehmen,
sein Rückversicherungsgeschäft gemäß der Niederlassungs- oder der Dienstleistungsfreiheit überall in
der Gemeinschaft auszuüben. Der Mitgliedstaat der Zweigniederlassung oder der Dienstleistung darf
von einem Rückversicherungsunternehmen, das in ihm tätig werden möchte und bereits in seinem
Herkunftsmitgliedstaat zugelassen ist, keine erneute Zulassung verlangen. Auch dürfen bei einem
bereits in seinem Herkunftsmitgliedstaat zugelassenen Rückversicherungsunternehmen keine zusätz-
liche Beaufsichtigung oder zusätzliche Überprüfungen seiner finanziellen Solidität durch die zustän-
digen Behörden des Versicherungsunternehmens vorgenommen werden, das bei diesem rückversi-
chert ist. Außerdem dürfen die Mitgliedstaaten von einem in der Gemeinschaft zugelassenen Rück-
versicherungsunternehmen nicht verlangen können, Vermögenswerte zu hinterlegen, um seinen Teil
der versicherungstechnischen Rückstellungen des Zedenten zu bedecken. Die Bedingungen für die
Erteilung oder den Entzug einer Zulassung sind festzulegen. Die zuständigen Behörden dürfen kein
Rückversicherungsunternehmen zulassen oder dessen Zulassung fortbestehen lassen, das die Voraus-
setzungen dieser Richtlinie nicht erfüllt.

(11) Die Richtlinie sollte für Rückversicherungsunternehmen gelten, die ausschließlich Rückversicherung,
aber keine Direktversicherung betreiben; sie sollte ferner für so genannte „firmeneigene“ Rückversiche-
rungsunternehmen gelten, die von Unternehmen der Finanzbranche, die weder Versicherungs- noch
Rückversicherungsunternehmen sind, noch eine Gruppe von Versicherungs- oder Rückversiche-
rungsunternehmen, für die die Richtlinie 98/78/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. Oktober 1998 über die zusätzliche Beaufsichtigung der einer Versicherungsgruppe angehör-
enden Versicherungsunternehmen (1) gilt, oder von nicht der Finanzbranche angehörenden Unter-
nehmen gegründet wurden oder solchen Unternehmen gehören, und die ausschließlich die Risiken der
Unternehmen, denen sie gehören, rückversichern. Wird in dieser Richtlinie auf Rückversicherungsun-
ternehmen Bezug genommen, so schließt dies firmeneigene Rückversicherungsunternehmen ein,
ausgenommen dort, wo für letztere besondere Vorschriften vorgesehen sind. Firmeneigene Rückver-
sicherungsunternehmen versichern keine Risiken aus dem externen Direkt- oder Rückversicherungs-
geschäft eines zur Gruppe gehörenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens. Ferner
dürfen zu einem Finanzkonglomerat gehörende Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen
kein firmeneigenes Versicherungsunternehmen besitzen.

(12) Diese Richtlinie gilt jedoch nicht für Versicherungsunternehmen, die bereits von den Richtlinien
73/239/EWG und 2002/83/EG erfasst werden. Um die finanzielle Solidität von Versicherungsunter-
nehmen zu gewährleisten, die auch Rückversicherungstätigkeiten ausüben, und um sicherzustellen,
dass die besonderen Merkmale dieser Tätigkeiten bei den Kapitalanforderungen an diese Versiche-
rungsunternehmen angemessen berücksichtigt werden, sollen die Bestimmungen dieser Richtlinie
über die Solvabilitätsspanne von Rückversicherungsunternehmen auch für die Rückversicherungstä-
tigkeiten dieser Versicherungsunternehmen gelten, wenn der Umfang dieser Tätigkeiten einen erheb-
lichen Anteil an ihrem Gesamtgeschäft ausmacht.
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(13) Diese Richtlinie sollte nicht für den von einem Mitgliedstaat aus Erwägungen eines erheblichen
öffentlichen Interesses in seiner Eigenschaft als letzte Rückversicherungsinstanz bereitgestellten oder
vollständig garantierten Rückversicherungsschutz gelten, insbesondere dann, wenn aufgrund einer
besonderen Marktsituation ein angemessener kommerzieller Versicherungsschutz nicht zu erlangen
ist; das Nichtvorhandensein eines „angemessenen kommerziellen Versicherungsschutzes“ sollte sich
dabei auf ein Marktversagen beziehen, das durch einen offensichtlichen Mangel an einer ausreichend
großen Auswahl an Versicherungsangeboten gekennzeichnet ist, wenngleich überhöhte Prämien
allerdings nicht schon allein als Zeichen einer nicht angemessenen kommerziellen Deckung gelten
sollten. Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d gilt auch für Vereinbarungen, die Versicherungsunterneh-
men, für die die Richtlinien 73/239/EWG und 2002/83/EG gelten, zu dem Zweck schließen, einen
Versicherungspool für Großrisiken wie beispielsweise Terrorismus zu bilden.

(14) Das Rückversicherungsunternehmen muss seinen Gesellschaftszweck auf die Tätigkeit der Rückversi-
cherung und verbundene Geschäfte beschränken. Diese Vorschrift würde es einem Rückversiche-
rungsunternehmen erlauben, Tätigkeiten wie beispielsweise statistische oder versicherungsmathema-
tische Beratung, Risikoanalyse oder -forschung für seine Kunden weiter auszuüben. Sie könnte auch
die Funktion einer Holdinggesellschaft und Tätigkeiten der Finanzbranche im Sinne des Artikels 2
Nummer 8 der Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezem-
ber 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und
Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats (1) umfassen. Keinesfalls erlaubt ist, nicht verbun-
dene Bank und Finanztätigkeiten auszuüben.

(15) Diese Richtlinie sollte die Aufsichtsbefugnisse und -mittel der zuständigen Behörden klarstellen. Diese
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Rückversicherungsunternehmen sollten für die Aufsicht
über die finanzielle Solidität der Rückversicherungsunternehmen einschließlich ihrer Solvabilität, der
Bildung ausreichender versicherungstechnischer Rückstellungen und Schwankungsrückstellungen
und deren Bedeckung durch kongruente Vermögenswerte zuständig sein.

(16) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats müssen über die erforderlichen Aufsichtsmittel verfü-
gen, um die geordnete Ausübung der Tätigkeiten des Rückversicherungsunternehmens in der gesam-
ten Gemeinschaft gemäß der Niederlassungs- oder der Dienstleistungsfreiheit zu gewährleisten. Sie
müssen vorbeugende Maßnahmen ergreifen oder Sanktionen auferlegen können, um Unregelmäßig-
keiten und Verstöße gegen die Vorschriften der Rückversicherungsaufsicht zu verhindern.

(17) Für die Übertragung von Vertragsbestand sollten analoge Bestimmungen wie für die Einmalzulassung
gemäß dieser Richtlinie gelten. Diese Bestimmungen sollten für verschiedene Formen der Übertra-
gung des Vertragsbestands zwischen Rückversicherungsunternehmen gelten, wie beispielsweise die
Übertragung infolge der Verschmelzung von Rückversicherungsunternehmen oder aufgrund anderer
gesellschaftsrechtlicher Instrumente oder die Übertragung des Bestands noch nicht abgewickelter
Versicherungsfälle zwecks Abwicklung auf ein anderes Rückversicherungsunternehmen. Die Bestim-
mungen sollten ferner auch speziell die Übertragung des Bestands von im Rahmen der Niederlas-
sungsfreiheit oder des freien Dienstleistungsverkehrs abgeschlossenen Verträgen auf ein anderes
Rückversicherungsunternehmen regeln.

(18) Es ist ein Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden oder Einrichtungen vorzuse-
hen, die aufgrund ihrer Funktion zur Stärkung der Stabilität des Finanzsystems beitragen. Um die
Vertraulichkeit der übermittelten Informationen zu wahren, muss der Adressatenkreis eng begrenzt
bleiben. Deshalb muss festgelegt werden, unter welchen Bedingungen dieser Informationsaustausch
zulässig ist: Wenn vorgesehen wird, dass Informationen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der
zuständigen Behörden weitergegeben werden dürfen, können diese ihre Zustimmung gegebenenfalls
von der Einhaltung strenger Bedingungen abhängig machen. Zur Gewährleistung einer angemes-
senen Beaufsichtigung durch die zuständigen Behörden sieht diese Richtlinie Regeln vor, damit die
Mitgliedstaaten Vereinbarungen über den Informationsaustausch mit Drittländern schließen können,
sofern das Berufsgeheimnis bei diesem Informationsaustausch angemessen geschützt ist.
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(19) Zur verstärkten Beaufsichtigung von Versicherungsunternehmen ist vorzuschreiben, dass ein(e)
Rechnungsprüfer(in) die zuständigen Behörden unverzüglich zu unterrichten hat, wenn er/sie bei der
Wahrnehmung seiner/ihrer Aufgabe gemäß dieser Richtlinie Kenntnis von bestimmten Tatsachen
erhält, die die finanzielle Lage eines Rückversicherungsunternehmens oder dessen Betriebsführung
oder Rechnungslegung ernsthaft beeinträchtigen könnten. In Anbetracht des angestrebten Ziels ist es
wünschenswert, dass die Mitgliedstaaten vorsehen, dass diese Verpflichtung in allen Fällen besteht,
wo solche Tatsachen von einem(r) Rechnungsprüfer(in) in Wahrnehmung seiner/ihrer Aufgabe bei
einem Unternehmen festgestellt werden, das enge Verbindungen zu einem Rückversicherungsunter-
nehmen unterhält. Durch die Verpflichtung, dass die Rechnungsprüfer(innen) den zuständigen
Behörden gegebenenfalls bestimmte Tatsachen betreffend ein Rückersicherungsunternehmen melden,
die sie in Wahrnehmung ihrer Aufgabe bei einem Nichtrückversicherungsunternehmen festgestellt
haben, ändert sich weder die Art ihrer Aufgabe bei diesem Unternehmen, noch die Art und Weise,
in der sie diese Aufgabe wahrzunehmen haben.

(20) Es sind Vorkehrungen zu treffen, um die Anwendung dieser Richtlinie auf bestehende Rückversiche-
rungsunternehmen festzulegen, die bereits vor dem Inkrafttreten dieser Richtlinie zugelassen oder
berechtigt waren, Rückversicherungstätigkeiten gemäß den Vorschriften der Mitgliedstaaten auszu-
üben.

(21) Damit ein Rückversicherungsunternehmen seine Verpflichtungen erfüllen kann, sollte der Herkunfts-
mitgliedstaat vorschreiben, dass die Rückversicherungsunternehmen angemessene versicherungstech-
nische Rückstellungen bilden. Der Betrag dieser Rückstellungen ist gemäß der Richtlinie
91/674/EWG vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss
von Versicherungsunternehmen (1) festzulegen. In Bezug auf Lebensrückversicherungstätigkeiten
sollte der Herkunftsmitgliedstaat eingehendere Regeln gemäß der Richtlinie 2002/83/EG festlegen
können.

(22) Ein Rückversicherungsunternehmen, das Rückversicherungstätigkeiten in Bezug auf die Kreditversi-
cherung ausübt und dessen Kreditrückversicherungsgeschäft mehr als einen kleinen Anteil an seinem
Gesamtgeschäft ausmacht, sollte eine Schwankungsrückstellung bilden müssen, die nicht Bestandteil der
Solvabilitätsspanne ist; diese Rückstellung sollte nach einer der als gleichwertig anerkannten Methoden
berechnet werden, die in der Richtlinie 73/239/EWG festgelegt sind. Außerdem sollte es diese Richtlinie
dem Herkunftsmitgliedstaat erlauben, von Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in ihrem Hoheits-
gebiet zu verlangen, dass sie Schwankungsrückstellungen für andere Versicherungszweige als die Kredit-
rückversicherung gemäß den von ihm erlassenen Vorschriften bilden. Nach der Einführung des Interna-
tionalen Rechnungslegungsstandards IFRS 4 sollte diese Richtlinie die aufsichtsrechtliche Behandlung
der gemäß ihren Bestimmungen gebildeten Schwankungsrückstellungen klarstellen. Da die Rückver-
sicherungsaufsicht jedoch im Rahmen des Projekts Solvabilität II neu bewertet werden muss, wird
mit dieser Richtlinie einer künftigen Rückversicherungsaufsicht im Rahmen von Solvabilität II nicht
vorgegriffen.

(23) Das Rückversicherungsunternehmen sollte über Vermögenswerte zur Bedeckung der versicherungstechni-
schen Rückstellungen und Schwankungsrückstellungen verfügen, bei denen der Art des von ihm betriebe-
nen Geschäfts hinsichtlich der Beschaffenheit, Höhe und Dauer der erwarteten Schadenszahlungen derge-
stalt Rechnung getragen wird, dass Angemessenheit, Liquidität, Sicherheit, Qualität, Rentabilität und
Kongruenz seiner Anlagen gewährleistet sind; dabei hat das Unternehmen durch Mischung und angemes-
sene Streuung seiner Anlagen sicherzustellen, dass es auf sich wandelnde wirtschaftliche Bedingungen, ins-
besondere Veränderungen auf den Finanz- und Immobilienmärkten, oder auf Katastrophenereignisse mit
Schadensfällen großen Ausmaßes angemessen reagieren kann.

(24) Es ist erforderlich, dass die Rückversicherungsunternehmen neben ihren versicherungstechnischen
Rückstellungen über eine als Solvabilitätsspanne bezeichnete zusätzliche Reserve verfügen, die durch
freie Vermögenswerte und, mit Zustimmung der zuständigen Behörde, durch implizite Vermögens-
werte bedeckt ist und die bei ungünstigen Geschäftsschwankungen als Sicherheitspolster dienen soll.
Diese Vorschrift ist ein wichtiger Bestandteil der Beaufsichtigung. Bis zur Überarbeitung der für die
Solvabilitätsspanne bestehenden Regeln, die von der Kommission im Rahmen des so genannten
„Projekts Solvabilität II“ durchgeführt wird, gelten für die Festlegung der für Rückversicherungsunter-
nehmen erforderlichen Solvabilitätsspanne die für den Bereich der Direktversicherung anwendbaren
Regeln.
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(25) Angesichts der Ähnlichkeiten zwischen der Lebensrückversicherung zur Absicherung des Sterblich-
keitsrisikos und der Nichtlebensrückversicherung, insbesondere hinsichtlich der abgedeckten Versi-
cherungsrisiken und der Laufzeit der Lebensrückversicherungsverträge, sollte die geforderte Solvabili-
tätsspanne für die Lebensrückversicherung nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Richtlinie für
die Berechnung der geforderten Solvabilitätsspanne für die Nichtlebensrückversicherung ermittelt
werden; der Herkunftsmitgliedstaat sollte allerdings die Möglichkeit haben, die Vorschriften der
Richtlinie 2002/83/EG über die Bildung der geforderten Solvabilitätsspanne bei fondsgebundenen
oder an Gewinnbeteiligungsverträge gebundenen Lebensrückversicherungsgeschäften anzuwenden.

(26) Um die besonderen Merkmale einiger Arten von Rückversicherungsverträgen oder Geschäftszweigen
zu berücksichtigen, sind Anpassungen bei der Berechnung der geforderten Solvabilitätsspanne vor-
zusehen; diese Anpassungen sind von der Kommission nach Konsultierung des durch den Beschluss
2004/9/EG der Kommission vom 5. November 2003 (1) eingesetzten Europäischen Ausschusses für das
Versicherungswesen und die Altersversorgung in Ausübung der ihr mit dem Vertrag übertragenen Durch-
führungsbefugnisse vorzunehmen. Hierbei ist auf das in Artikel 5 des Beschlusses 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission
übertragenen Durchführungsbefugnisse (2) vorgesehene Regelungsverfahren zurückzugreifen.

(27) Das Verzeichnis der Vermögenswerte, mit denen die verfügbare Solvabilitätsspanne gemäß dieser
Richtlinie unterlegt werden kann, entspricht demjenigen in den Richtlinien 73/239/EWG und
2002/83/EG.

(28) Die Rückversicherungsunternehmen sollen auch über einen Garantiefonds verfügen, um zu gewähr-
leisten, dass sie bei ihrer Errichtung angemessene Ressourcen aufweisen und dass die Solvabilitäts-
spanne im weiteren Geschäftsverlauf in jedem Fall eine Mindestsicherheit bietet. Um den besonderen
Merkmalen der captiven Rückversicherungsunternehmen Rechnung zu tragen, ist vorzusehen, dass
die Mitgliedstaaten den geforderten Mindestgarantiefonds für diese Unternehmen auf einen niedrig-
eren Betrag festsetzen können.

(29) Einige Bestimmungen dieser Richtlinie legen Mindestnormen fest. Es steht dem Herkunftsmitglied-
staat frei, für die von seinen zuständigen Behörden zugelassenen Rückversicherungsunternehmen
strengere Regeln insbesondere bei den Anforderungen an die Solvabilitätsspanne festzulegen.

(30) Diese Richtlinie sollte für Rückversicherungsgeschäfte mit begrenzter Risikoübernahme („finite risk“)
gelten; daher ist für die Zwecke der Anwendung dieser Richtlinie eine Definition der Rückversiche-
rung mit begrenzter Risikoübernahme erforderlich. Angesichts der besonderen Art dieser Form des
Rückversicherungsgeschäfts sollte es dem Herkunftsmitgliedstaat freigestellt werden, besondere Vor-
schriften für Rückversicherungsgeschäfte mit begrenzter Risikoübernahme zu erlassen. Diese Vor-
schriften könnten in bestimmten Einzelaspekten von der allgemeinen Regelung gemäß dieser Richt-
linie abweichen.

(31) Diese Richtlinie sollte Vorschriften für Zweckgesellschaften enthalten, die Risiken von Versicherungs-
und Rückversicherungsunternehmen übernehmen. Angesichts der besonderen Art dieser Zweckge-
sellschaften, die weder Versicherungs- noch Rückversicherungsunternehmen sind, sind in den Mit-
gliedstaaten hierfür besondere Vorschriften erforderlich. Die Richtlinie sollte ferner vorsehen, dass
der Herkunftsmitgliedstaat im Einzelnen festlegt, unter welchen Voraussetzungen ein Versicherungs-
oder ein Rückversicherungsunternehmen von einer Zweckgesellschaft einforderbare Beträge als Ver-
mögenswerte zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen verwenden darf. Diese
Richtlinie sollte auch vorsehen, dass von einer Zweckgesellschaft einforderbare Beträge im Rahmen
von Rückversicherungs- oder Retrozessionsverträgen und innerhalb der von dieser Richtlinie festge-
legten Grenzen in Abzug gebracht werden dürfen, sofern das Versicherungsunternehmen einen ent-
sprechenden Antrag stellt und die zuständige Behörde diesem Antrag zustimmt.

(32) Es sind Maßnahmen für den Fall vorzusehen, dass sich die finanzielle Lage des Rückversicherungsun-
ternehmens so entwickelt, dass es ihm schwer fallen könnte, seine Verpflichtungen zu erfüllen. In
besonderen Situationen müssen die zuständigen Behörden die Befugnis haben, zu einem ausreichend
frühen Zeitpunkt einzugreifen; bei der Ausübung dieser Befugnis haben sie den Rückversicherungs-
unternehmen gemäß den Grundsätzen einer korrekten Verwaltung und eines ordnungsgemäßen Ver-
fahrens die Gründe für ihre Aufsichtsmaßnahmen mitzuteilen. So lange eine derartige Situation
besteht, sollte die zuständige Behörde dem Versicherungsunternehmen nicht bescheinigen dürfen,
dass es über eine ausreichende Solvabilitätsspanne verfügt.
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(33) Es ist eine Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten vorzusehen, um
zu gewährleisten, dass ein Rückversicherungsunternehmen, das seine Tätigkeiten gemäß der Nieder-
lassungs- und der Dienstleistungsfreiheit ausübt, die geltenden Vorschriften im Aufnahmemitglied-
staat einhält.

(34) Es ist vorzusehen, dass gegen die Verweigerung oder den Entzug der Zulassung Rechtsmittel einge-
legt werden können.

(35) Es ist wichtig vorzusehen, dass für Rückversicherungsunternehmen mit Sitz außerhalb der Gemein-
schaft, die Rückversicherungstätigkeiten in der Gemeinschaft ausüben, keine Vorschriften gelten, die
diese gegenüber den Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat besser stellen
würden.

(36) Um die internationale Dimension der Rückversicherung zu berücksichtigen, ist vorzusehen, dass
internationale Vereinbarungen mit einem dritten Land getroffen werden können, um die Mittel der
Beaufsichtigung von Rückversicherungseinheiten festzulegen, die ihre Tätigkeit im Hoheitsgebiet
jeder Vertragspartei ausüben.

(37) Es ist ein flexibles Verfahren vorzusehen, um auf Gemeinschaftsebene die aufsichtsrechtliche Gegen-
seitigkeit mit Drittländern ermitteln zu können. Dadurch soll die Liberalisierung der Rückversiche-
rungstätigkeiten in dritten Ländern auf dem Wege der Niederlassung oder der grenzüberschreitenden
Erbringung von Dienstleistungen verbessert werden. Zu diesem Zweck sieht diese Richtlinie Verfah-
ren für Verhandlungen mit Drittländern vor.

(38) Die Kommission sollte deshalb die Befugnis erhalten, Durchführungsmaßnahmen zu erlassen, mit
denen die wesentlichen Bestandteile dieser Richtlinie jedoch nicht geändert werden dürfen. Diese
Durchführungsmaßnahmen sollen die Kommission in die Lage versetzen, die zukünftige Entwicklung
des Rückversicherungswesens zu berücksichtigen. Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderli-
chen Maßnahmen sind gemäß den Beschluss 1999/468/EG zu erlassen.

(39) Der bestehende Gemeinschaftsrahmen für den Versicherungssektor sollte angepasst werden, um die
mit dieser Richtlinie eingeführte neue Aufsichtsregelung für Rückversicherungsunternehmen zu
berücksichtigen und einen widerspruchsfreien Aufsichtsrahmen für den gesamten Versicherungssek-
tor zu gewährleisten. Insbesondere sollten die bestehenden Vorschriften angepasst werden, die eine „in-
direkte Beaufsichtigung“ der Rückversicherungsunternehmen durch die für die Beaufsichtigung von
Direktversicherungsunternehmen zuständigen Behörden ermöglichen. Außerdem sollten die beste-
henden Vorschriften aufgehoben werden, die es den Mitgliedstaaten erlauben, die Besicherung von Ver-
mögenswerten zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellung eines Versicherungsunter-
nehmens – in welcher Form auch immer – zu verlangen, wenn der Versicherer bei einem gemäß die-
ser Richtlinie zugelassenen Rückversicherungsunternehmen oder einem Versicherungsunternehmen
rückversichert ist. Schließlich sollte vorgesehen werden, dass die Solvabilitätsspanne, die von Rückversi-
cherungstätigkeiten ausübenden Versicherungsunternehmen verlangt wird, den Solvabilitätsregeln
für Rückversicherungsunternehmen dieser Richtlinie unterliegt, wenn diese Tätigkeiten einen erheb-
lichen Anteil an ihrer Geschäftstätigkeit ausmachen. Die Richtlinien 73/239/EWG, 92/49/EWG und
2002/83/EG sollten daher entsprechend geändert werden.

(40) Die Richtlinie 98/78/EG ist zu ändern, um zu gewährleisten, dass Rückversicherungsunternehmen in
einer Versicherungs- oder Rückversicherungsgruppe ebenso wie Versicherungsunternehmen, die
gegenwärtig Teil einer Versicherungsgruppe sind, einer zusätzlichen Beaufsichtigung unterliegen.

(41) Der Rat sollte entsprechend Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung über Bessere
Rechsetzung (1) darauf hinwirken, dass die Mitgliedstaaten für ihre eigenen Zwecke und im Interesse
der Gemeinschaft eigene Tabellen aufstellen, aus denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechun-
gen zwischen dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese ver-
öffentlichen.
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(42) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahmen, nämlich die Einführung eines Rechtsrahmens für die Auf-
nahme und Ausübung von Rückversicherungstätigkeiten, auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausrei-
chend erreicht werden kann und daher wegen des Umfangs und der Auswirkungen dieses Vorgehens
besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel
5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel
genannten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses
Ziels erforderliche Maß hinaus. Da diese Richtlinie Mindestnormen festlegt, können die Mitgliedstaaten
strengere Regeln einführen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

TITEL I

ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Richtlinie enthält Bestimmungen für die Aufnahme und Ausübung der selbständigen Rückver-
sicherungstätigkeit durch Rückversicherungsunternehmen, die ausschließlich Rückversicherungstätigkeiten
ausüben und in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind bzw. beabsichtigen, sich dort niederzulassen.

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für:

a) Versicherungsunternehmen, für die die Richtlinien 73/239/EWG und 2002/83/EG gelten;

b) die in den Artikeln 2 und 3 der Richtlinie 73/239/EWG genannten Tätigkeiten und Einrichtungen;

c) die in Artikel 3 der Richtlinie 2002/83/EG genannten Tätigkeiten und Einrichtungen;

d) die von der Regierung eines Mitgliedstaats aus Erwägungen eines erheblichen öffentlichen Interesses in
ihrer Eigenschaft als letzte Rückversicherungsinstanz ausgeübte oder vollständig garantierte Rückversi-
cherungstätigkeit, einschließlich in den Fällen, in denen diese Funktion aufgrund einer Marktsituation erfor-
derlich ist, in der ein angemessener kommerzieller Versicherungsschutz nicht zu erlangen ist.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff:

a) „Rückversicherung“ die Tätigkeit der Übernahme von Risiken, die von einem Versicherungsunternehmen
oder einem anderen Rückversicherungsunternehmen abgegeben werden. Im Falle der als Lloyd's
bezeichneten Vereinigung von Versicherern bezeichnet Rückversicherung auch die Übernahme von
Risiken durch ein nicht der als Lloyd's bezeichneten Vereinigung von Versicherern angehörendes Versi-
cherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die von einem Mitglied von Lloyd's abgetreten werden;

b) „firmeneigenes Rückversicherungsunternehmen“ ein Rückversicherungsunternehmen, das entweder
einem Unternehmen der Finanzbranche, das weder ein Versicherungs- noch ein Rückversicherungsun-
ternehmen, noch ein Teil einer Gruppe von Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, für
die die Richtlinie 98/78/EG gilt, ist oder einem nicht der Finanzbranche angehörenden Unternehmen
gehört und das ausschließlich Risiken des Unternehmens oder der Unternehmen, dem bzw. denen es
gehört, oder Risiken eines oder mehrerer der Unternehmen der Gruppe, der es angehört, rückversi-
chert;

c) „Rückversicherungsunternehmen“ ein Unternehmen, das gemäß Artikel 3 die behördliche Zulassung
erhalten hat;
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d) „Zweigniederlassung“ eine Agentur oder Zweigniederlassung eines Rückversicherungsunternehmens;

e) „Niederlassung“ den Sitz, die Zweigniederlassung eines Rückversicherungsunternehmens, unter Beach-
tung von Punkt d);

f) „Herkunftsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem sich der Sitz des Rückversicherungsunternehmens
befindet;

g) „Mitgliedstaat der Zweigniederlassung“ den Mitgliedstaat, in dem sich die Zweigniederlassung eines Rück-
versicherungsunternehmens befindet;

h) „Aufnahmemitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem ein Rückversicherungsunternehmen eine Zweignieder-
lassung unterhält oder Dienstleistungen erbringt;

i) „Kontrolle“ das Verhältnis zwischen einer Muttergesellschaft und einer Tochtergesellschaft gemäß der
Definition in Artikel 1 der Richtlinie 83/349/EWG (1) oder ein gleichartiges Verhältnis zwischen einer
natürlichen oder juristischen Person und einem Unternehmen.

j) „qualifizierte Beteiligung“ das direkte oder indirekte Halten von 10 v.H. oder mehr des Kapitals oder der
Stimmrechte eines Unternehmens oder eine andere Möglichkeit der Wahrnehmung eines maßgeblichen
Einflusses auf die Geschäftsführung des Unternehmens, an dem eine Beteiligung gehalten wird;

k) „Mutterunternehmen“ ein Mutterunternehmen gemäß der Definition in den Artikeln 1 und 2 der Richt-
linie 83/349/EWG;

l) „Tochterunternehmen“ ein Tochterunternehmen gemäß der Definition in den Artikeln 1 und 2 der Richt-
linie 83/349/EWG;

m) „zuständige Behörden“ die einzelstaatlichen Behörden, die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften die Aufsichtsbefugnis über Rückversicherungsunternehmen innehaben;

n) „enge Verbindungen“ eine Situation, in der zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen verbun-
den sind durch

(i) Beteiligung, sei es direkt oder über die Kontrolle von mindestens 20 % der Stimmrechte oder des
Kapitals an einem Unternehmen, oder

(ii) Kontrolle in allen Fällen des Artikels 1 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 83/349/EWG
oder ein gleichartiges Verhältnis zwischen einer natürlichen oder juristischen Person und einem
Unternehmen;

o) „Unternehmen der Finanzbranche“ eine der folgenden Körperschaften:

(i) ein Kreditinstitut, Finanzinstitut oder Unternehmen mit bankbezogenen Hilfsdiensten im
Sinne des Artikels 1 Nummern 5 und 23 der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme und Ausübung der Tätig-
keit der Kreditinstitute (2);

(ii) ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder eine Versicherungs-Holdinggesell-
schaft im Sinne des Artikels 1 Buchstabe i der Richtlinie 98/78/EG;

(iii) eine Wertpapierfirma oder ein Finanzinstitut im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1
der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April
2004 über Märkte für Finanzinstrumente (3);

(iv) eine gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Artikels 2 Nummer 15 der Richtlinie
2002/87/EG;
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p) „Zweckgesellschaft“ ein rechtsfähiges oder nicht rechtsfähiges Unternehmen, das kein bestehendes Ver-
sicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ist und Risiken von Versicherungs- oder Rückversi-
cherungsunternehmen übernimmt, wobei es die Schadensrisiken vollständig über die Emission von
Schuldtiteln oder einen anderen Finanzierungsmechanismus absichert, bei dem die Rückzahlungsan-
sprüche der Darlehensgeber oder des Finanzierungsmechanismus den Rückversicherungsverpflichtun-
gen der Gesellschaft nachgeordnet sind;

q) „Rückversicherung mit begrenzter Risikoübernahme (finite risk)“ eine Rückversicherung, bei der das
explizite Gesamtschadenrisiko, d.h. das übernommene wirtschaftliche Gesamtrisiko, das sich aus der
Übernahme sowohl eines erheblichen Versicherungsrisikos als auch des Risikos hinsichtlich der
Abwicklungsdauer ergibt, die Prämiensumme über die Gesamtlaufzeit des Versicherungsvertrags um
einen begrenzten, aber erheblichen Betrag übersteigt, wobei zumindest eines der folgenden Merkmale
zusätzlich gegeben sein muss:

(i) ausdrückliche und materielle Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes;

(ii) vertragliche Bestimmungen mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Ergebnisse zwischen den Vertragspar-
teien über die Gesamtlaufzeit des Vertrags auszugleichen, um einen gezielten Risikotransfer zu
ermöglichen.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe a gilt auch die Versicherung von Risiken einer Einrichtung
der betrieblichen Altersversorgung, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2003/41/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Ein-
richtungen der betrieblichen Altersvorsorge (1) fällt, durch ein Rückversicherungsunternehmen — sofern
nach dem Recht des Herkunftsmitgliedstaats der Einrichtung zulässig — als Tätigkeit, die in den Anwen-
dungsbereich dieser Richtlinie fällt.

Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe d wird die dauerhafte Präsenz eines Rückversicherungsunterneh-
mens im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einer Agentur oder Zweigniederlassung gleichgestellt, selbst wenn
sie nicht diese Form annimmt, sondern nur aus einem Büro besteht, das von den Beschäftigten des Unter-
nehmens oder einer unabhängigen Person geführt wird, die dauerhaft befugt ist, für dieses Unternehmens
wie eine Agentur zu handeln.

Bei der Anwendung des Absatzes 1 Buchstabe j, im Rahmen der Artikel 12 sowie 19 bis 23 und in Bezug auf
die anderen in den Artikeln 19 bis 23 genannten Beteiligungsebenen sind die Stimmrechte gemäß Artikel 92
der Richtlinie 2001/34/EG (2) zu berücksichtigen.

Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe l ist jedes Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens auch
als Tochterunternehmen des Unternehmens anzusehen, das oberstes Mutterunternehmen dieser Unterneh-
men ist.

Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe n ist jedes Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens als
Tochterunternehmen des Mutterunternehmens anzusehen, das an der Spitze dieser Unternehmen steht.

Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe n gilt auch eine Situation, in der zwei oder mehr natürliche oder juris-
tische Personen durch ein Kontrollverhältnis mit ein und derselben Person dauerhaft verbunden sind, als enge
Verbindung zwischen diesen Personen.

(3) Wenn in dieser Richtlinie auf den Euro Bezug genommen wird, gilt ab dem 31. Dezember eines
jeden Jahres als Gegenwert in Landeswährung der Wert des letzten Tages des vorangehenden Monats
Oktober, für den die Gegenwerte des Euro in den jeweiligen Währungen der Gemeinschaft vorliegen.
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TITEL II

AUFNAHME DER TÄTIGKEIT DER RÜCKVERSICHERUNG
ZULASSUNG DES RÜCKVERSICHERUNGSUNTERNEHMENS

Artikel 3

Grundsatz der Zulassung

Die Aufnahme der Tätigkeit der Rückversicherung ist von einer vorherigen behördlichen Zulassung
abhängig.

Diese Zulassung muss bei den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats beantragt werden von:

(a) Rückversicherungsunternehmen, die ihren Sitz im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats aufnehmen,

(b) Rückversicherungsunternehmen, die die Zulassung gemäß Unterabsatz 1 erhalten haben und ihre
Tätigkeit auf andere als die bereits zugelassenen Rückversicherungszweige erweitern möchten.

Artikel 4

Umfang der Zulassung

(1) Die Zulassung gemäß Artikel 3 gilt für die gesamte Gemeinschaft. Sie erlaubt es den Rückversiche-
rungsunternehmen, gemäß der Niederlassungsfreiheit oder der Dienstleistungsfreiheit dort ihre Tätigkeiten
auszuüben.

(2) Die Zulassung wird entsprechend dem Antrag des Antragstellers für Tätigkeiten der Sachrückversi-
cherung, der Lebensrückversicherung oder für alle Arten der Rückversicherung erteilt.

Sie wird in Anbetracht des gemäß den Artikeln 6 Buchstabe b und 11 vorzulegenden Tätigkeitsplans und
im Hinblick auf die Einhaltung der Zulassungsbedingungen des Mitgliedstaats geprüft, bei dem die Zulas-
sung beantragt wird.

Artikel 5

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass die Rückversicherungsunternehmen, die ihre Zulassung
beantragen, eine der in Anhang I aufgeführten Formen annehmen.

Das Rückversicherungsunternehmen kann ferner die in der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (1) vorgesehene
Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (EA) annehmen.

(2) Die Mitgliedstaaten können gegebenenfalls öffentlich rechtliche Unternehmen schaffen, wenn diese Ein-
richtungen zum Ziel haben, Rückversicherungsgeschäfte unter den gleichen Bedingungen wie private
Unternehmen durchzuführen.

Artikel 6

Bedingungen

Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass die Rückversicherungsunternehmen, die ihre Zulassung
beantragen,

a) ihren Gesellschaftszweck auf die Tätigkeit der Rückversicherung und verbundene Geschäfte beschränken
diese Vorschrift kann sich auf die Funktion einer Finanzierungsgesellschaft und Tätigkeiten des Finanz-
sektors im Sinne von Artikel 2 Absatz 8 der Richtlinie 2002/87/EG erstrecken;

b) einen Tätigkeitsplan gemäß Artikel 11 vorlegen;
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c) über den in Artikel 40 Absatz 2 festgelegten Mindestgarantiefonds verfügen;

d) von Personen mit gutem Leumund und der notwendigen fachlichen Eignung oder Berufserfahrung
geleitet werden.

Artikel 7

Enge Verbindungen

(1) Bestehen zwischen dem Rückversicherungsunternehmen und anderen natürlichen oder juristischen
Personen enge Verbindungen, so erteilen die zuständigen Behörden die Zulassung nur, sofern diese Verbin-
dungen sie nicht an der wirksamen Erfüllung ihrer Beaufsichtigungsaufgabe hindern.

(2) Die zuständigen Behörden verweigern die Zulassung, wenn sie durch die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften eines Drittlandes, zu dem das Rückversicherungsunternehmen enge Verbindungen unterhält,
oder durch Schwierigkeiten bei deren Anwendung an der Erfüllung ihrer Beaufsichtigungsaufgabe gehindert
werden.

(3) Die zuständigen Behörden schreiben vor, dass die Rückversicherungsunternehmen ihnen die angefor-
derten Angaben fortlaufend übermitteln, damit sie sich davon überzeugen können, dass die Bedingungen
nach Absatz 1 erfüllt werden.

Artikel 8

Sitz des Rückversicherungsunternehmens

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Rückversicherungsunternehmen ihre Hauptverwaltung in dem-
selben Mitgliedstaat haben wie ihren Sitz.

Artikel 9

Versicherungsbedingungen und Tarife

(1) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, Rechts- oder Verwaltungsvorschriften beizu-
behalten oder einzuführen, die die Genehmigung der Satzung und die Übermittlung aller für die ordnungs-
gemäße Beaufsichtigung erforderlichen Dokumente vorschreiben.

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben nicht die vorherige Genehmigung oder systematische Übermittlung der
allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen, der Tarife, der Vordrucke und sonstigen Unterla-
gen vor, die das Rückversicherungsunternehmen im Verkehr mit Zedenten und Retrozedenten zu verwen-
den beabsichtigt.

Artikel 10

Wirtschaftliche Erfordernisse des Marktes

Die Mitgliedstaaten können nicht vorschreiben, dass der Zulassungsantrag gemäß den wirtschaftlichen
Erfordernissen des Marktes geprüft wird.

Artikel 11

Tätigkeitsplan

(1) Der in Artikel 6 Buchstabe b genannte Tätigkeitsplan muss Angaben oder Nachweise zu folgenden
Punkten enthalten:

a) der Art der Risiken, die das Rückversicherungsunternehmen zu übernehmen gedenkt;
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b) der Art der Rückversicherungsverträge, die das Rückversicherungsunternehmen mit Zedenten zu
schließen gedenkt;

c) den Grundzügen ihrer Retrozessionspolitik;

d) der Zusammensetzung des Mindestgarantiefonds;

e) den voraussichtlichen Kosten für den Aufbau der Verwaltung und des Vertreternetzes sowie den hierfür
vorgesehenen finanziellen Mitteln.

(2) Der Tätigkeitsplan muss außerdem während der ersten drei Geschäftsjahre Angaben enthalten zu:

a) den voraussichtlichen Verwaltungskosten, insbesondere den laufenden Gemeinkosten und Provisionen,
ohne die Aufwendungen für den Aufbau der Verwaltung;

b) dem voraussichtlichen Prämien- bzw. Beitragsaufkommen und der voraussichtlichen Schadenbelastung;

c) eine Bilanzprognose;

d) den finanziellen Mitteln, die zur Bedeckung der Rückversicherungsverbindlichkeiten und der Solvabili-
tätsspanne bestimmt sind.

Artikel 12

Aktionäre und Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen

Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats erteilen einem Unternehmen die Zulassung für die
Aufnahme der Tätigkeit der Rückversicherung erst, nachdem ihnen die Namen und der Beteiligungsbetrag
der direkten oder indirekten Aktionäre oder Gesellschafter, die als natürliche oder juristische Personen eine
qualifizierte Beteiligung an dem Unternehmen halten, mitgeteilt wurden.

Die Behörden verweigern die Zulassung, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass die Aktionäre oder
Gesellschafter den im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des Rückversicherungsunterneh-
mens zu stellenden Ansprüchen genügen.

Artikel 13

Verweigerung der Zulassung

Eine Entscheidung zur Ablehnung der Zulassung ist hinreichend zu begründen und muss dem betroffenen
Unternehmen mitgeteilt werden.

Die Mitgliedstaaten sehen die Möglichkeit des Rechtsbehelfs gemäß Artikel 53 gegen die ablehnende Ent-
scheidung vor.

Ein Rechtsbehelf ist auch für den Fall vorzusehen, dass die zuständigen Behörden über den Zulassungsan-
trag innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang noch nicht entschieden haben.

Artikel 14

Vorherige Konsultierung der zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten

(1) Die zuständigen Behörden eines anderen beteiligten Mitgliedstaats werden konsultiert, bevor einem
Rückversicherungsunternehmen die Zulassung erteilt wird, das:

a) ein Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen Versicherungs- oder Rück-
versicherungsunternehmens ist oder

b) ein Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen
Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens ist oder

c) von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird, die ein in einem anderen Mitglied-
staat zugelassenes Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens kontrolliert.
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(2) Die für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten oder Wertpapierfirmen zuständige Behörde eines
beteiligten Mitgliedstaats wird konsultiert, bevor einem Rückversicherungsunternehmen die Zulassung
erteilt wird, das:

a) ein Tochterunternehmen eines in der Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder einer in der
Gemeinschaft zugelassenen Wertpapierfirma ist oder

b) ein Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in der Gemeinschaft zugelassenen Kreditinsti-
tuts oder einer in der Gemeinschaft zugelassenen Wertpapierfirma ist oder

c) von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird, die ein in der Gemeinschaft zuge-
lassenes Kreditinstitut oder eine in der Gemeinschaft zugelassene Wertpapierfirma kontrolliert.

(3) Die zuständigen Behörden im Sinne der Absätze 1 und 2 konsultieren einander, wenn sie die Eig-
nung der Aktionäre und den Leumund und die Erfahrung der Geschäftsleiter eines anderen Unternehmens
derselben Gruppe überprüfen. Sie übermitteln einander alle Informationen hinsichtlich der Eignung der
Aktionäre und des Leumunds und der Erfahrung der Geschäftsleiter, die für die anderen zuständigen Behör-
den für die Erteilung der Zulassung und die laufende Überprüfung der Einhaltung der Bedingungen für die
Ausübung der Tätigkeit von Belang sind.

TITEL III

BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER TÄTIGKEIT DER RÜCKVERSICHERUNG

KAPITEL 1

Grundsätze und Methoden der Finanzaufsicht

Abschnitt 1

Zuständige Behörden und allgemeine Regeln

Artikel 15

Zuständige Behörden und Gegenstand der Aufsicht

(1) Die Finanzaufsicht über ein Rückversicherungsunternehmen, einschließlich der Tätigkeiten, die es
über Zweigniederlassungen und im freien Dienstleistungsverkehr ausübt, liegt in der alleinigen Zuständig-
keit des Herkunftsmitgliedstaats.

Wenn die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats die begründete Annahme haben, dass die
Tätigkeiten eines Rückversicherungsunternehmens seine finanzielle Solidität beeinträchtigen könnten, set-
zen sie die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des Rückversicherungsunternehmens hiervon
in Kenntnis. Diese Behörde ermittelt, ob das Rückversicherungsunternehmen die mit dieser Richtlinie einge-
führten Aufsichtsregeln befolgt.

(2) Die Finanzaufsicht nach Absatz 1 umfasst für die gesamte Geschäftstätigkeit des Rückversicherungs-
unternehmens die Überprüfung seiner Solvabilität, der Bildung versicherungstechnischer Rückstellungen
und der sie unterlegenden Vermögenswerte gemäß den in dem Herkunftsmitgliedstaat aufgrund der auf
Gemeinschaftsebene erlassenen Vorschriften befolgten Regelungen oder Praktiken.

(3) Der Herkunftsmitgliedstaat des Rückversicherungsunternehmens weist keinen Retrozessionsvertrag
zurück, der von einem Rückversicherungsunternehmen mit einem anderen Rückversicherungsunternehmen
geschlossen wurde, das gemäß dieser Richtlinie zugelassen ist, oder einem gemäß den Richtlinien
73/239/EWG oder 2002/83/EG zugelassenen Versicherungsunternehmen, aus Gründen, die sich unmittel-
bar auf die finanzielle Solidität dieses Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens beziehen.
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(4) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats schreiben vor, dass jedes Rückversicherungs-
unternehmen eine ordnungsgemäße Verwaltung und Buchhaltung sowie angemessene interne Kontrollver-
fahren vorweist.

Artikel 16

Aufsicht über eine in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene
Zweigniederlassung

Die Mitgliedstaaten der Zweigniederlassung sehen vor, dass für den Fall, dass ein in einem anderen Mit-
gliedstaat zugelassenes Rückversicherungsunternehmen seine Tätigkeit über eine Zweigniederlassung aus-
übt, die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats — nach vorheriger Unterrichtung der zuständi-
gen Behörden des Mitgliedstaats der Zweigniederlassung — selbst oder durch ihre Beauftragten die Prüfung
der für die Finanzaufsicht über das Unternehmen notwendigen Informationen vor Ort vornehmen können.
Die Behörden des Mitgliedstaats der Zweigniederlassung können sich an dieser Prüfung beteiligen.

Artikel 17

Rechnungslegung, aufsichtsrechtliche und statistische Informationen: Aufsichtsbefugnisse

(1) Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in seinem Hoheitsgebiet,
jährlich über alle ihre Geschäfte, ihre Finanzlage und ihre Solvabilität zu berichten.

(2) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in ihrem Hoheitsge-
biet, dass sie in regelmäßigen Zeitabständen die für die Aufsicht erforderlichen Dokumente sowie statisti-
sche Unterlagen vorlegen. Die zuständigen Behörden übermitteln einander die Auskünfte und Unterlagen,
die für die Ausübung der Aufsicht zweckdienlich sind.

(3) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Vorschriften, damit die zuständigen Behörden über
die Befugnisse und Mittel verfügen, die zur Überwachung der Tätigkeiten der Rückversicherungsunterneh-
men mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet — einschließlich der außerhalb dieses Gebiets ausgeübten Tätigkeiten
— erforderlich sind.

Diese Befugnisse und Mittel müssen den zuständigen Behörden die Möglichkeit geben:

a) sich eingehend über die Lage des Rückversicherungsunternehmens und seine gesamten Tätigkeiten zu
unterrichten, u.a. durch die Einholung von Auskünften oder die Anforderung von Unterlagen über sein
Rückversicherungs- und Retrozessionsgeschäft, und durch Nachprüfungen in den Geschäftsräumen des
Rückversicherungsunternehmens;

b) gegenüber dem Rückversicherungsunternehmen, den für seine Leitung Verantwortlichen oder den das
Unternehmen kontrollierenden Personen alle Maßnahmen zu treffen, die geeignet und erforderlich sind,
um sicherzustellen, dass dessen Geschäftsbetrieb mit den einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften des jeweiligen Mitgliedstaats in Einklang bleibt;

c) die Anwendung dieser Maßnahmen auch zwangsweise — gegebenenfalls durch Einschaltung der
Gerichte — durchzusetzen.

Die Mitgliedstaaten können auch die Möglichkeit vorsehen, dass die zuständigen Behörden Auskünfte über
die von den Versicherungsvermittlern gehaltenen Verträge einholen.

Artikel 18

Übertragung von Vertragsbestand

Jeder Mitgliedstaat gestattet entsprechend seinem Recht den Rückversicherungsunternehmen, die in seinem
Hoheitsgebiet ihren Sitz haben, den Bestand ihrer gemäß der Niederlassungs- oder der Dienstleistungs-
freiheit geschlossenen Verträge ganz oder teilweise an ein übernehmendes Unternehmen in der Gemein-
schaft zu übertragen, sofern die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des übernehmenden
Unternehmens bescheinigen, dass es auch nach Einbeziehung der Übertragung die erforderliche Solvabili-
tätsspanne vorweist.
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Abschnitt 2

Qualifizierte Beteiligungen

Artikel 19

Erwerb von Beteiligungen

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass jede natürliche oder juristische Person, die beabsichtigt, an einem
Rückversicherungsunternehmen direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung zu erwerben, zuvor die
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats unterrichtet und den Umfang dieser Beteiligung angibt.
Diese Person hat die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats ebenfalls zu unterrichten, wenn sie
ihre qualifizierte Beteiligung so erhöhen will, dass der Anteil ihrer Stimmrechte oder ihres Kapitals 20 %,
33 % oder 50 % erreichen oder überschreiten würde oder dass das Rückversicherungsunternehmen zum
Tochterunternehmen würde.

Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats können binnen einer Frist von drei Monaten von
der in Unterabsatz 1 vorgesehenen Unterrichtung an Widerspruch gegen diese Absicht erheben, wenn sie
nicht davon überzeugt sind, dass die in Unterabsatz 1 genannte Person den im Interesse einer soliden und
umsichtigen Führung des Rückversicherungsunternehmens zu stellenden Ansprüchen genügt. Erheben die
Behörden keinen Widerspruch, so können sie eine Höchstfrist für die Verwirklichung des Vorhabens
festsetzen.

Artikel 20

Erwerb durch ein Finanzinstitut

Handelt es sich bei dem Erwerber der Beteiligungen gemäß Artikel 19 um ein in einem anderen Mitglied-
staat zugelassenes Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen oder Kreditinstitut, um eine
in einem anderen Mitgliedstaat zugelassene Wertpapierfirma oder um das Mutterunternehmen eines sol-
chen Unternehmens oder um eine natürliche oder juristische Person, die ein solches Unternehmen kontrol-
liert, und würde das Unternehmen, an dem sich der Erwerber beteiligen will, durch diesen Erwerb zu sei-
nem Tochterunternehmen oder seiner Kontrolle unterstehen, muss der Prüfung des Erwerbs eine Konsulta-
tion gemäß Artikel 14 vorausgehen.

Artikel 21

Veräußerungen

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass jede natürliche oder juristische Person, die beabsichtigt, ihre an
einem Rückversicherungsunternehmen direkt oder indirekt gehaltene qualifizierte Beteiligung zu veräußern,
zuvor die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats unterrichtet und den Umfang der geplanten
Veräußerung mitteilt.

Diese Person hat die zuständigen Behörden ebenfalls zu unterrichten, wenn sie ihre qualifizierte Beteiligung
so verringern will, dass ihr Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital 20 %, 33 % oder 50 % unterschrei-
ten würde oder das Rückversicherungsunternehmen nicht mehr ihr Tochterunternehmen wäre.

Artikel 22

Unterrichtung der zuständigen Behörde durch das Rückversicherungsunternehmen

Die Rückversicherungsunternehmen unterrichten, sobald sie hiervon Kenntnis erhalten, die zuständigen
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats über Erwerb oder Veräußerung Beteiligungen an ihrem Kapital, wenn
dadurch die in Artikel 19 oder 21 genannten Schwellen über- bzw. unterschritten würden.
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Ferner nennen sie den Behörden mindestens einmal jährlich die Namen der Aktionäre oder Gesellschafter,
die qualifizierte Beteiligungen halten, sowie über deren Umfang, wie er z.B. aus der jährlichen Hauptver-
sammlung der Aktionäre oder Gesellschafter oder der Einhaltung der Regelungen für börsennotierte Gesell-
schaften hervorgeht.

Artikel 23

Qualifizierte Beteiligungen: Befugnisse der zuständigen Behörde

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats die erforderli-
chen Maßnahmen ergreifen, falls die in Artikel 19 genannten Personen einen Einfluss ausüben, der sich
zum Nachteil einer umsichtigen und soliden Geschäftsführung des Rückversicherungsunternehmens
auswirken könnte. Diese Maßnahmen können z.B. aus Anordnungen, Sanktionen gegen die Unternehmens-
leiter oder der Aussetzung des Stimmrechts aufgrund der Aktien oder Anteile der Aktionäre oder Gesell-
schafter bestehen.

Ähnliche Maßnahmen sind gegenüber natürlichen oder juristischen Personen vorzusehen, die ihrer Ver-
pflichtung zur vorherigen Unterrichtung gemäß Artikel 19 nicht nachkommen. Sollte eine Beteiligung trotz
Widerspruchs der zuständigen Behörden erworben werden, sehen die Mitgliedstaaten unabhängig von
anderen zu verhängenden Sanktionen vor, dass die entsprechenden Stimmrechte ruhen oder dass die
Stimmrechtswahrnehmung ungültig ist oder für nichtig erklärt werden kann.

Abschnitt 3

Berufsgeheimnis und Informationsaustausch

Artikel 24

Verpflichtung

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass alle Personen, die für die zuständigen Behörden tätig sind
oder waren, ebenso wie die von den zuständigen Behörden beauftragten Wirtschaftsprüfer und Sachver-
ständigen dem Berufsgeheimnis verpflichtet sind.

Gemäß dieser Verpflichtung dürfen vertrauliche Informationen, die sie in ihrer beruflichen Eigenschaft
erhalten, nur in zusammengefasster oder allgemeiner Form an eine Person oder Behörde weitergegeben
werden, wobei die einzelnen Rückversicherungsunternehmen nicht erkennbar sein dürfen; dies gilt nicht
für Fälle, die unter das Strafrecht fallen.

(2) Wenn für ein Rückversicherungsunternehmen durch Gerichtsbeschluss das Konkursverfahren eröff-
net oder die Zwangsabwicklung eingeleitet worden ist, können vertrauliche Informationen, die sich nicht
auf Dritte beziehen, welche an Versuchen zur Rettung des Rückversicherungsunternehmens beteiligt sind,
in zivil- oder handelsrechtlichen Verfahren weitergegeben werden.

Artikel 25

Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten

Artikel 24 steht einem Informationsaustausch der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gemäß den für
die Rückversicherungsunternehmen geltenden Richtlinien nicht entgegen. Die Informationen unterliegen
dem Berufsgeheimnis gemäß Artikel 24.

Artikel 26

Kooperationsvereinbarungen mit dritten Ländern

Die Mitgliedstaaten können Kooperationsvereinbarungen über den Informationsaustausch mit den zuständi-
gen Behörden von Drittländern oder mit Behörden oder Stellen von Drittländern im Sinne der Definition
in Artikel 28 Absätze 1 und 2 nur treffen, wenn der Schutz der mitgeteilten Informationen durch das
Berufsgeheimnis mindestens ebenso gewährleistet ist wie nach diesem Artikel. Dieser Informationsaus-
tausch muss der Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Aufgaben der genannten Behörden oder Stellen dienen.
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Wenn die Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat stammen, dürfen sie nur mit ausdrücklicher
Zustimmung der zuständigen Behörden, die diese Informationen mitgeteilt haben, und dann nur für die
Zwecke weitergegeben werden, denen diese Behörden zugestimmt haben.

Artikel 27

Nutzung der vertraulichen Informationen

Die zuständige Behörde, die gemäß den Artikeln 24 und 25 vertrauliche Informationen erhält, darf diese bei
der Durchführung ihrer Aufgaben nur für folgende Zwecke verwenden:

a) Prüfung der Einhaltung der Zulassungsbedingungen für die Tätigkeit der Rückversicherung und bessere
Überwachung der Tätigkeitsausübung, insbesondere hinsichtlich der versicherungstechnischen Rückstel-
lungen, der Solvabilitätsspannen, der betrieblichen und buchhalterischen Organisation und der internen
Kontrollmechanismen,

b) Verhängung von Sanktionen,

c) Anfechtung von Entscheidungen der zuständigen Behörde im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens
oder

d) Einleitung von Gerichtsverfahren gemäß Artikel 53 oder den einschlägigen Bestimmungen dieser Richt-
linie oder anderer betreffend Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen erlassener Richtlinien.

Artikel 28

Informationsaustausch mit anderen Behörden

(1) Die Artikel 24 und 27 stehen weder einem Informationsaustausch zwischen mehreren zuständigen
Behörden innerhalb eines Mitgliedstaats entgegen noch einem zwischenstaatlichen Austausch oder einem Aus-
tausch zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und

a) den für die Beaufsichtigung der Kreditinstitute und anderen Finanzinstitute sowie den für die Beaufsich-
tigung der Finanzmärkte zuständigen Behörden,

b) den an der Liquidation oder dem Konkurs von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen oder
ähnlichen Verfahren beteiligten Stellen und

c) den mit der Abschlussprüfung der Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen, Rückversiche-
rungsunternehmen und sonstigen Finanzinstituten betrauten Personen

bei der Ausübung ihrer Aufsichtsfunktionen oder der Weitergabe an Stellen, die mit der Durchführung von
Zwangsliquidationen oder der Verwaltung von Garantiefonds betraut sind und die übermittelten Informa-
tionen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Die den genannten Behörden, Stellen und Personen über-
mittelten Informationen unterliegen dem Berufsgeheimnis nach Artikel 24.

(2) Ungeachtet der Artikel 24 bis 27 können die Mitgliedstaaten einen Informationsaustausch zulassen
zwischen den zuständigen Behörden und:

a) den Behörden, denen die Beaufsichtigung der Einrichtungen obliegt, die an der Liquidation oder dem
Konkurs von Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder ähnlichen Verfahren beteiligt
sind oder
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b) den Behörden, denen die Beaufsichtigung der Personen obliegt, die mit der Abschlussprüfung der Rech-
nungslegung von Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, Kreditinstituten, Wertpapierfir-
men und sonstigen Finanzinstituten betraut sind oder

c) den unabhängigen Versicherungsmathematikern der Versicherungs- oder Rückversicherungsunterneh-
men, die diese gesetzlich beaufsichtigen sowie den mit der Beaufsichtigung dieser Versicherungsmathe-
matiker betrauten Einrichtungen.

Die Mitgliedstaaten, die von der Möglichkeit des Unterabsatzes 1 Gebrauch machen, verlangen, dass zumin-
dest folgende Bedingungen erfüllt werden:

a) Die ausgetauschten Informationen müssen zur Erfüllung der Beaufsichtigungsaufgaben nach Unterabsatz
1 bestimmt sein;

b) die hierbei erlangten Informationen unterliegen dem Berufsgeheimnis nach Artikel 24;

c) Informationen, die aus einem anderen Mitgliedstaat stammen, dürfen nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung der mitteilenden Behörden und dann nur für Zwecke weitergegeben werden, denen diese Behör-
den zugestimmt haben.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten mit, welche Behörden, Perso-
nen oder Einrichtungen Informationen gemäß diesem Absatz erhalten dürfen.

(3) Ungeachtet der Artikel 24 bis 27 können die Mitgliedstaaten zur Stärkung der Stabilität des Finanz-
systems und zur Wahrung seiner Integrität den Austausch von Informationen zwischen den zuständigen
Behörden und den für die Aufdeckung und Aufklärung von Verstößen gegen das Gesellschaftsrecht gesetz-
lich zuständigen Behörden oder Organen zulassen

Die Mitgliedstaaten, die von der Möglichkeit des Unterabsatzes 1 Gebrauch machen, schreiben vor, dass
zumindest folgende Bedingungen erfüllt werden:

a) Die Informationen müssen zur Erfüllung der Aufgabe nach Unterabsatz 1 bestimmt sein;

b) die hierbei erlangten Informationen unterliegen dem Berufsgeheimnis nach Artikel 24;

c) Informationen, die aus einem anderen Mitgliedstaat stammen, dürfen nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung der mitteilenden Behörden und dann nur für Zwecke weitergegeben werden, denen diese Behör-
den zugestimmt haben.

Wenn in einem Mitgliedstaat die in Unterabsatz 1 genannten Behörden oder Organe bei der ihnen übertra-
genen Aufdeckung oder Untersuchung von Verstößen besonders befähigte und zu diesem Zweck beauf-
tragte Personen hinzuziehen, die keiner Behörde angehören, so kann der in Unterabsatz 1 vorgesehene
Austausch von Informationen unter den in Unterabsatz 2 genannten Bedingungen um die betreffenden Per-
sonen erweitert werden.

Für die Anwendung des Unterabsatzes 2 letzter Gedankenstrich übermitteln die in Unterabsatz 1 genannten
Behörden oder Organe den zuständigen Behörden, die die Information erteilt haben, die Namen und
Zuständigkeiten der Personen, an die die betreffenden Informationen weitergegeben werden.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten mit, welche Behörden oder Ein-
richtungen Informationen gemäß diesem Absatz erhalten dürfen.

Artikel 29

Weitergabe von Informationen an Zentralbanken und Währungsbehörden

Die Regeln dieses Abschnitts hindern die zuständigen Behörden nicht daran, an Zentralbanken und andere Ein-
richtungen mit ähnlichen Aufgaben einer Währungsbehörde und gegebenenfalls an andere staatliche Ein-
richtungen, die mit der Überwachung der Zahlungssysteme betraut sind, zur Erfüllung ihrer Aufgaben
Informationen zu übermitteln. Er hindert diese staatlichen Behörden oder Einrichtungen auch nicht daran,
den zuständigen Behörden die Informationen mitzuteilen, die sie für die Zwecke des Artikels 27 benötigen.

Die hierbei erlangten Informationen unterliegen dem Berufsgeheimnis gemäß diesem Abschnitt.
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Artikel 30

Weitergabe von Informationen an die für die Finanzgesetze
zuständigen Behörden

Die Mitgliedstaaten können ungeachtet der Artikel 24 und 27 durch Gesetz die Weitergabe bestimmter
Informationen an andere Dienststellen ihrer Zentralbehörden gestatten, die für die Rechtsvorschriften über
die Überwachung der Kreditinstitute, der Finanzinstitute, der Wertpapierdienstleistungen und der Versiche-
rungs- oder Rückversicherungsunternehmen zuständig sind, sowie an die von diesen Dienststellen beauf-
tragten Inspektoren.

Die Weitergabe ist jedoch nur zulässig, wenn sie aus Gründen der Versicherungsaufsicht erforderlich ist.

Die Mitgliedstaaten schreiben jedoch vor, dass die Informationen, die sie aufgrund des Artikels 25 und des
Artikels 28 Absatz 1 oder im Wege der in Artikel 16 genannten Nachprüfungen vor Ort erlangen, in den
in dieser Richtlinie bezeichneten Fällen nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis der zuständigen Behörde,
die die Informationen erteilt hat, oder der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Nachprüfung
vor Ort durchgeführt worden ist, weitergegeben werden dürfen.

Abschnitt 4

Pflichten des Wirtschaftsprüfers

Artikel 31

Pflichten des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede gemäß der Richtlinie 84/253/EWG (1) zugelassene Person, die
bei einem Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 51 der Richtlinie 78/660/EWG (2), in Artikel 37
der Richtlinie 83/349/EWG bzw. in Artikel 31 der Richtlinie 85/611/EWG (3) beschriebenen Aufgaben oder
andere gesetzliche Aufgaben erfüllt, die Verpflichtung hat, den zuständigen Behörden unverzüglich jegliche
Tatsachen oder Entscheidungen betreffend dieses Unternehmen zu melden, von denen sie bei der Wahrneh-
mung dieser Aufgaben Kenntnis erlangt hat und die:

a) eine Verletzung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften darstellen, welche die Zulassungsbedingungen
oder die Ausübung der Tätigkeit der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen regeln oder

b) die Fortsetzung der Tätigkeit des Rückversicherungsunternehmens beeinträchtigen oder

c) zur Weigerung führen, die Abschlusse zu genehmigen oder Vorbehalte nach sich ziehen.

Diese Person ist auch zur Meldung der Tatsachen und Entscheidungen verpflichtet, von denen sie in Wahr-
nehmung einer Aufgabe gemäß Buchstabe a bei einem Unternehmen Kenntnis erhält, das sich aus einem
Kontrollverhältnis ergebende enge Verbindungen zu dem Rückversicherungsunternehmen hat, bei dem sie
die genannte Aufgabe wahrnimmt.

(2) Die Weitergabe von in Absatz 1 genannten Tatsachen oder Entscheidungen durch die gemäß der
Richtlinie 84/253/EWG zugelassenen Personen an die zuständigen Behörden ist keine Verletzung einer ver-
traglich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften für die Weitergabe von Informationen auferlegten
Beschränkung und bedingt keinerlei Haftbarkeit dieser Personen.

KAPITEL 2

Versicherungstechnische Rückstellungen

Artikel 32

Bildung versicherungstechnischer Rückstellungen

(1) Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass jedes Rückversicherungsunternehmen ausreichende ver-
sicherungstechnische Rückstellungen für seine gesamten Tätigkeiten bildet.
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Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/51/EG.
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ten betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 375 vom
31.12.1985, S. 3.). Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG.



Der Betrag dieser Rückstellungen wird nach den Vorschriften der Richtlinie 91/674/EWG festgelegt. Gege-
benenfalls kann der Herkunftsmitgliedstaat genauere Vorschriften gemäß Artikel 20 der Richtlinie
2002/83/EG festlegen.

(2) Ist der Rückversicherer ein gemäß dieser Richtlinie zugelassenes Rückversicherungsunternehmen
oder ein gemäß den Richtlinien 73/239/EWG oder 2002/83/EG zugelassenes Versicherungsunternehmen,
sehen die Mitgliedstaaten davon ab, ein System von versicherungstechnischen Bruttorückstellungen durch
die Besicherung von Vermögenswerten zur Bedeckung noch nicht verdienter Prämien und noch nicht abge-
wickelter Schadensfälle beizubehalten oder einzuführen.

(3) Gestattet der Herkunftsmitgliedstaat die Bedeckung versicherungstechnischer Rückstellungen durch For-
derungen gegen Rückversicherer, die nicht gemäß dieser Richtlinie zugelassen sind, oder gegen Versiche-
rungsunternehmen, die nicht gemäß den Richtlinien 73/239/EWG oder 2002/83/EG zugelassen sind, so
legt er die Bedingungen fest, unter denen dies zulässig ist.

Artikel 33

Schwankungsrückstellungen

(1) Der Herkunftsmitgliedstaat verlangt von den Rückversicherungsunternehmen, die Risiken versichern,
die zu dem unter Buchstabe A Nummer 14 des Anhangs I der Richtlinie 73/239/EWG bezeichneten Versi-
cherungszweig gehören, die Bildung einer Schwankungsrückstellungen für den Ausgleich von technischen Ver-
lusten oder einer überdurchschnittlich hohen Schadensquote, die innerhalb eines Geschäftsjahres in diesem
Versicherungszweig entstehen.

(2) Die Schwankungsrückstellungen wird bei der Kreditrückversicherung gemäß den Vorschriften berech-
net, die der Herkunftsmitgliedstaat gemäß einer der vier unter Buchstabe D des Anhangs I der Richtlinie
73/239/EWG dargelegten, als gleichwertig angesehenen Methoden festlegt.

(3) Der Herkunftsmitgliedstaat kann Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in seinem Hoheitsgebiet
von der Verpflichtung zur Bildung von Schwankungsrückstellungen für die Rückversicherung von Kreditversi-
cherungsgeschäften befreien, wenn die für die Rückversicherung dieser Geschäfte eingezahlten Prämien
oder Beiträge weniger als 4 % der insgesamt bei ihnen eingezahlten Prämien oder Beiträge und weniger als
2 500 000 EUR ausmachen.

(4) Der Herkunftsmitgliedstaat kann jedem Rückversicherungsunternehmen vorschreiben, dass es
Schwankungsrückstellungen für andere Versicherungszweige als die Kreditrückversicherung bildet. Die
Schwankungsrückstellungen werden nach den von dem Herkunftsmitgliedstaat festgelegten Regeln errechnet.

Artikel 34

Vermögenswerte zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen

(1) Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass Rückversicherungsunternehmen bei der Anlage der
Vermögenswerte, die die versicherungstechnischen Rückstellungen und die Schwankungsrückstellung
gemäß Artikel 33 bedecken, die nachstehenden Regeln einhalten müssen:

a) Bei den Vermögenswerten ist der Art des von dem Rückversicherungsunternehmen betriebenen
Geschäfts hinsichtlich der Natur, Höhe und Dauer der erwarteten Schadenszahlungen dergestalt Rech-
nung zu tragen, dass Angemessenheit, Liquidität, Sicherheit, Qualität, Rentabilität und Kongruenz der
Anlagen gewährleistet sind.
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b) Das Rückversicherungsunternehmen stellt durch eine geeignete Mischung und Streuung dieser Anlagen
sicher, dass es auf sich wandelnde wirtschaftliche Bedingungen, insbesondere Veränderungen auf den
Finanz- und Immobilienmärkten oder auf Katastrophenereignisse mit Schadensfällen großen Ausmaßes
angemessen reagieren kann. Das Unternehmen muss die Auswirkungen ungewöhnlicher Marktsituatio-
nen auf seine Anlagen abschätzen und diese zur Minderung solcher Auswirkungen entsprechend
mischen.

c) Anlagen in Vermögenswerten, die nicht zum Handel an einem geregelten Finanzmarkt zugelassen sind,
müssen in jedem Fall auf einem vorsichtigen Niveau gehalten werden.

d) Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten sind zulässig, sofern sie zur Verringerung von Anlagerisiken
oder zur Erleichterung einer effizienten Portfolioverwaltung beitragen. Ihr Wert muss mit der gebotenen
Vorsicht unter Berücksichtigung des Basiswerts angesetzt werden und mit in die Bewertung der Vermö-
genswerte der Einrichtung einfließen. Die Einrichtung hat ferner ein übermäßiges Risiko in Bezug auf
eine einzige Gegenpartei und auf andere Derivate-Geschäfte zu vermeiden.

e) Die Anlagen sind in angemessener Weise zu streuen, so dass ein übermäßiger Rückgriff auf einen be-
stimmten Vermögenswert oder Emittenten oder auf eine bestimmte Unternehmensgruppe und größere
Risikoballungen im Portfolio insgesamt vermieden werden. Anlagen in Vermögenswerten ein und des-
selben Emittenten oder von Emittenten, die derselben Unternehmensgruppe angehören, dürfen die Ein-
richtung nicht einer übermäßigen Risikokonzentration aussetzen.

Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Anforderungen nach Buchstabe e nicht auf Anlagen in öffent-
liche Schuldverschreibungen anzuwenden.

(2) Die Mitgliedstaaten machen den Rückversicherungsunternehmen mit Standort in ihrem Hoheitsge-
biet in Bezug auf die Wahl der Anlageform keine Vorschriften.

(3) Die Mitgliedstaaten machen die Anlageentscheidungen der Rückversicherungsunternehmen mit
Standort in ihrem Hoheitsgebiet bzw. ihrer Anlageverwalter nicht von einer vorherigen Genehmigung oder
systematischen Mitteilung abhängig.

(4) Unbeschadet der Absätze 1 bis 3 kann der Herkunftsmitgliedstaat für die Rückversicherungsunter-
nehmen mit Sitz in seinem Hoheitsgebiet folgende quantitative Vorschriften erlassen, sofern dies aufsichts-
rechtlich gerechtfertigt ist:

a) Höchstens 30 % der versicherungstechnischen Bruttorückstellungen sollten in anderen Währungen als
der der versicherungstechnischen Rückstellungen angelegt werden;

b) höchstens 30 % der versicherungstechnischen Bruttorückstellungen sollten in Aktien und mit Aktien
vergleichbaren Wertpapieren, Schuldverschreibungen und Anleihen, die nicht zum Handel an einem
geregelten Markt zugelassen sind, angelegt werden;

c) der Herkunftsmitgliedstaat kann den Rückversicherungsunternehmen vorschreiben, höchstens 5 % ihrer
versicherungstechnischen Bruttorückstellungen in Aktien und mit Aktien vergleichbaren Wertpapieren,
Schuldverschreibungen, Anleihen und anderen Geld- und Kapitalmarktpapieren ein und desselben
Unternehmens und höchsten 10 % seiner versicherungstechnischen Bruttorückstellungen in Aktien und
mit Aktien vergleichbaren Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Anleihen und anderen Geld- und
Kapitalmarktpapieren von Unternehmen ein und derselben Unternehmensgruppe anzulegen.

(5) Der Herkunftsmitgliedstaat legt darüber hinaus im Einzelnen fest, unter welchen Voraussetzungen
von einer Zweckgesellschaft einforderbare Beträge als Vermögenswerte zur Bedeckung der versicherungs-
technischen Rückstellungen gemäß diesem Artikel verwendet werden dürfen.
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KAPITEL 3

Solvabilitätsspanne und Garantiefonds

Abschnitt 1

Verfügbare Solvabilitätsspanne

Artikel 35

Allgemeine Regeln

Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in seinem Hoheitsgebiet, jeder-
zeit über eine gemessen am Gesamtumfang ihrer Geschäftstätigkeit ausreichende Solvabilitätsspanne zu
verfügen, die mindestens den Anforderungen dieser Richtlinie entspricht.

Artikel 36

Bestandteile

(1) Die verfügbare Solvabilitätsspanne besteht aus dem freien, unbelasteten Eigenkapital des Rückversi-
cherungsunternehmens ausgenommen die immateriellen Werte; dazu gehören:

a) das eingezahlte Grundkapital oder bei Rückversicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit der tatsächliche
Gründungsstock zuzüglich der Mitgliederkonten, die den folgenden Kriterien entsprechen müssen:

(i) in der Satzung muss vorgesehen sein, dass Zahlungen an Mitglieder aus diesen Konten nur vorge-
nommen werden dürfen, wenn die verfügbare Solvabilitätsspanne dadurch nicht unter die vorge-
schriebene Höhe fällt, und im Falle der Auflösung des Unternehmens alle übrigen Schulden des
Unternehmens beglichen worden sind;

(ii) in der Satzung muss vorgesehen sein, dass die zuständigen Behörden mindestens einen Monat im
Voraus zu benachrichtigen sind, wenn die unter Ziffer i) genannten Zahlungen aus anderen Grün-
den als der Beendigung einer Mitgliedschaft erfolgen, wobei die zuständigen Behörden innerhalb
dieses Zeitraums die Zahlung untersagen können;

(iii) die Bestimmungen der Satzung dürfen nur geändert werden, sofern die zuständigen Behörden mit-
geteilt haben, dass unbeschadet der unter den Ziffern i) und ii) genannten Kriterien keine Einwände
gegen die Änderung bestehen;

b) die gesetzlichen und freien Rücklagen, sofern sie nicht als Schwankungsrückstellungvorgesehen sind;

c) der Gewinn- oder Verlustvortrag nach Abzug der auszuschüttenden Dividenden.

(2) Die verfügbare Solvabilitätsspanne wird um den Betrag der im unmittelbaren Besitz des Rückversi-
cherungsunternehmens befindlichen eigenen Aktien verringert.

Bei Rückversicherungsunternehmen, die ihre versicherungstechnischen Rückstellungen in der Schadenversi-
cherung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle abzinsen oder reduzieren, um dadurch gemäß Arti-
kel 60 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 91/674/EWG Anlagenerträgen Rechnung zu tragen, wird die
verfügbare Solvabilitätsspanne um den Unterschiedsbetrag zwischen den nicht abgezinsten oder reduzierten
versicherungstechnischen Rückstellungen, wie sie im Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen sind, und
den abgezinsten oder reduzierten versicherungstechnischen Rückstellungen ermäßigt. Diese Anpassung ist
für alle in Buchstabe A des Anhangs der Richtlinie 73/239/EWG genannten Risiken mit Ausnahme der
Risiken in den Versicherungszweigen 1 und 2 dieses Anhangs vorzunehmen. Bei anderen Versicherungs-
zweigen als den Zweigen 1 und 2 des genannten Anhangs ist keine Anpassung für die Abzinsung der in
den technischen Rückstellungen enthaltenen Renten vorzunehmen.
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Von der verfügbaren Solvabilitätsspanne werden zusätzlich folgende Kapitalbestandteile abgezogen:

a) Beteiligungen des Rückversicherungsunternehmens an:

(i) Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 6 der Richtlinie 73/239/EWG, Artikels 4 der
Richtlinie 2002/83/EG oder des Artikels 1 Buchstabe b der Richtlinie 98/78/EG,

(ii) Rückversicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 3 dieser Richtlinie oder Rückversicherungs-
unternehmen eines Nichtmitgliedstaaates im Sinne von Artikel 1 Buchstabe l der Richtlinie
98/78/EG,

(iii) Versicherungs-Holdinggesellschaften im Sinne des Artikels 1 Buchstabe i der Richtlinie 98/78/EG,

(iv) Kreditinstituten und Finanzinstituten im Sinne des Artikels 1 Absätze 1 und 5 der Richtlinie
2000/12/EG,

(v) Wertpapierfirmen und Finanzinstituten im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Richtlinie 93/22/EWG
des Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen (1) und des Artikels 2 Absätze 4 und 7
der Richtlinie 93/6/EWG des Rates vom 15. März 1993 über die angemessene Eigenkapitalausstattung
von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (2);

b) die folgenden Beteiligungs- und Forderungstitel des Rückversicherungsunternehmens in Bezug auf die
unter Buchstabe a) genannten Unternehmen, an denen es eine Beteiligung hält:

(i) Kapitalbestandteile im Sinne des Absatzes 4,

(ii) Kapitalbestandteile im Sinne des Artikels 27 Absatz 3 der Richtlinie 2002/83/EG,

(iii) nachrangige Forderungen und Kapitalbestandteile im Sinne der Artikel 35 und 36 Absatz 3 der
Richtlinie 2000/12/EG.

Werden vorübergehend Anteile eines anderen Kreditinstituts, einer anderen Wertpapierfirma, eines anderen
Finanzinstituts, Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens oder einer anderen Versicherungs--
Holdinggesellschaft gehalten, um die Sanierung und Rettung dieses Unternehmens finanziell zu unterstüt-
zen, so kann die zuständige Behörde von einer Anwendung der Bestimmungen über den Abzug gemäß
Unterabsatz 4 Buchstaben a und b absehen.

Als Alternative zum Abzug der in Unterabsatz 4 unter den Buchstaben a und b genannten Kapitalbestand-
teile, die ein Versicherungsunternehmen an Kreditinstituten, Wertpapierfirmen und Finanzinstituten hält,
können die Mitgliedstaaten ihren Versicherungsunternehmen gestatten, die in Anhang I der Richtlinie
2002/87/EG genannten Methoden 1, 2 oder 3 entsprechend anzuwenden. Die Methode 1 (Berechnung auf
der Grundlage des konsolidierten Abschlusses) darf nur angewandt werden, wenn die zuständige Behörde
das Niveau des integrierten Managements und der internen Kontrollen bei den in den Konsolidierungskreis
einzubeziehenden Unternehmen für angemessen hält. Von der gewählten Methode darf nicht abgewichen
werden.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Rückversicherungsunternehmen, die einer zusätzlichen Beauf-
sichtigung nach der Richtlinie 98/78/EG oder der Richtlinie 2002/87/EG unterliegen, bei der Berechnung
der Solvabilitätsspanne gemäß dieser Richtlinie die Beteiligungs- und Forderungstitel nach Unterabsatz 4
Buchstaben a und b in Bezug auf Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Finanzinstitute, Versicherungs- oder
Rückversicherungsunternehmen oder Versicherungs-Holdinggesellschaften nicht abziehen müssen, wenn
die betreffenden Unternehmen zusätzlich beaufsichtigt werden.

Für den Abzug der Beteiligungen gemäß dem vorliegenden Absatz bezeichnet der Begriff „Beteiligung“ eine
Beteiligung im Sinne des Artikels 1 Buchstabe f der Richtlinie 98/78/EG.
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(3) Die verfügbare Solvabilitätsspanne darf Folgendes umfassen:

a) kumulative Vorzugsaktien und nachrangige Darlehen bis zu einer Höchstgrenze von 50 % des niedrig-
eren Betrags der verfügbaren und der geforderten Solvabilitätsspanne; davon können höchstens 25 %
auf nachrangige Darlehen mit fester Laufzeit oder auf kumulative Vorzugsaktien von begrenzter Laufzeit
entfallen, soweit bindende Vereinbarungen vorliegen, wonach im Fall des Konkurses oder der Liquida-
tion des Rückversicherungsunternehmens die nachrangigen Darlehen oder Vorzugsaktien hinter den
Forderungen aller übrigen Gläubiger zurückstehen und erst nach der Begleichung aller anderen zu die-
sem Zeitpunkt bestehenden Verbindlichkeiten zurückgezahlt werden.

Die nachrangigen Darlehen müssen außerdem die folgenden Bedingungen erfüllen:

(i) es dürfen nur die tatsächlich eingezahlten Mittel berücksichtigt werden;

(ii) bei Darlehen mit fester Laufzeit muss die Ursprungslaufzeit mindestens fünf Jahre betragen. Spätes-
tens ein Jahr vor Ende der Laufzeit legt das Rückversicherungsunternehmen den zuständigen Behör-
den einen Plan zur Genehmigung vor, aus dem hervorgeht, wie die verfügbare Solvabilitätsspanne
bei Ende der Laufzeit erhalten bleibt oder auf das geforderte Niveau gebracht wird, es sei denn, der
Umfang, bis zu dem das Darlehen in die verfügbare Solvabilitätsspanne einbezogen werden kann,
ist zumindest während der fünf letzten Jahre vor Ende der Laufzeit allmählich verringert worden.
Die zuständigen Behörden können die vorzeitige Rückzahlung dieser Darlehen auf Antrag des emit-
tierenden Rückversicherungsunternehmens genehmigen, sofern seine verfügbare Solvabilitätsspanne
nicht unter das geforderte Niveau sinkt;

(iii) bei Darlehen ohne feste Laufzeit ist eine Kündigungsfrist von fünf Jahren vorzusehen, es sei denn,
sie werden nicht länger als Bestandteile der verfügbaren Solvabilitätsspanne angesehen, oder für ihre
vorzeitige Rückzahlung ist die vorherige Zustimmung der zuständigen Behörden vorgeschrieben.
Im letzteren Fall hat das Rückversicherungsunternehmen die zuständigen Behörden mindestens
sechs Monate vor dem vorgesehenen Rückzahlungszeitpunkt zu unterrichten, wobei es die verfüg-
bare und die geforderte Solvabilitätsspanne vor und nach der Rückzahlung angibt. Die zuständigen
Behörden genehmigen die Rückzahlung nur, wenn die verfügbare Solvabilitätsspanne des Rückver-
sicherungsunternehmens nicht unter das geforderte Niveau zu fallen droht;

(iv) die Darlehensvereinbarung darf nur im Falle der Liquidation des Rückversicherungsunternehmens
eine Bestimmung enthalten, wonach die Verbindlichkeit in bestimmten Fällen vor den vereinbarten
Zeitpunkten rückzahlbar wird;

(v) die Darlehensvereinbarung darf nur geändert werden, wenn die zuständigen Behörden keine Ein-
wände geltend gemacht haben.

b) Wertpapiere mit unbestimmter Laufzeit und sonstige Instrumente, einschließlich anderer als der unter
Buchstabe a genannten kumulativen Vorzugsaktien, bis zu einer Höchstgrenze von 50 % des jeweils
niedrigeren Betrags der verfügbaren und der geforderten Solvabilitätsspanne für den Gesamtbetrag dieser
Wertpapiere und der unter Buchstabe a genannten nachrangigen Darlehen, sofern sie folgende Kriterien
erfüllen:

(i) sie dürfen nicht auf Initiative des Inhabers bzw. ohne vorherige Genehmigung der zuständigen
Behörde zurückgezahlt werden;

(ii) der Emissionsvertrag muss dem Rückversicherungsunternehmen die Möglichkeit einräumen, die
Zahlung der Darlehenszinsen zu verschieben;

(iii) die Forderungen des Darlehensgebers an das Rückversicherungsunternehmen müssen den Forderun-
gen aller bevorrechtigten Gläubiger in vollem Umfang nachgeordnet sein;

(iv) in den Dokumenten, in denen die Ausgabe der Wertpapiere geregelt wird, muss vorgesehen wer-
den, dass Verluste durch Schulden und nicht gezahlte Zinsen ausgeglichen werden können, dem
Rückversicherungsunternehmen jedoch gleichzeitig die Fortsetzung seiner Tätigkeit ermöglicht
wird;

(v) es werden nur die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.
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(4) Die verfügbare Solvabilitätsspanne darf auf begründeten Antrag des Unternehmens und mit Zustim-
mung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats auch Folgendes umfassen:

a) die Hälfte des nicht eingezahlten Teils des Grundkapitals oder des Gründungsstocks, sobald der einge-
zahlte Teil 25 % des Grundkapitals oder des Gründungsstocks erreicht, bis zu einer Höchstgrenze von
50 % des jeweils niedrigeren Betrags der verfügbaren und der geforderten Solvabilitätsspanne;

b) die Beitragsnachzahlungen, die die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit sowie die auf dem Gegen-
seitigkeitsprinzip beruhenden Versicherungsgesellschaften mit veränderlichen Beiträgen von ihren Mit-
gliedern für das jeweilige Geschäftsjahr fordern können; diese Forderungen können lediglich bis zur
Hälfte der Differenz zwischen den höchstmöglichen Beiträgen und den tatsächlich geforderten Beiträgen
berücksichtigt werden und dürfen nicht mehr als 50 % des jeweils niedrigeren Betrags der verfügbaren
und der geforderten Solvabilitätsspanne decken; die zuständigen nationalen Behörden erstellen Leitli-
nien, in denen die Bedingungen für die zulässigen Beitragsnachzahlungen festgelegt sind;

c) die stillen Nettoreserven, die sich aus der Bewertung der Aktiva ergeben, soweit diese keinen Ausnahme-
charakter haben

(5) In Bezug auf Lebensrückversicherungstätigkeiten darf die verfügbare Solvabilitätsspanne auf begrün-
deten Antrag des Unternehmens und mit Zustimmung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitglieds-
taats auch Folgendes umfassen:

a) bis zum 31. Dezember 2009 einen Wert in Höhe von 50 % der zukünftigen Gewinne des Unterneh-
mens, aber nicht mehr als 25 % des jeweils niedrigeren Betrags der verfügbaren und der geforderten Sol-
vabilitätsspanne; der Betrag der zukünftigen Gewinne ergibt sich durch Multiplikation des geschätzten
Jahresgewinns mit einem Faktor, der die durchschnittlichen Restlaufzeit der Verträge wiedergibt. Dieser
Faktor darf höchstens 6 betragen. Der geschätzte Jahresgewinn darf das arithmetische Mittel der
Gewinne nicht übersteigen, die in den letzten fünf Geschäftsjahren mit den in Artikel 2 Absatz 1 der
Richtlinie 2002/83/EG aufgeführten Tätigkeiten erzielt worden sind.

Die zuständigen Behörden können der Berücksichtigung eines solchen Betrags bei der Berechnung der
verfügbaren Solvabilitätsspanne nur zustimmen:

(i) wenn ihnen ein versicherungsmathematischer Bericht vorgelegt wird, der die Wahrscheinlichkeit des
Entstehens dieser künftigen Gewinne belegt und

(ii) der Teil der zukünftigen Gewinne, der den stillen Nettoreserven unter Absatz 4 Buchstabe c) ent-
spricht, noch nicht berücksichtigt wurde;

b) den Unterschiedsbetrag zwischen der ungezillmerten oder nur teilweise gezillmerten und einer mit
einem dem in der Prämie enthaltenen Abschlusskostenzuschlag entsprechenden Satz gezillmerten
mathematischen Rückstellung, wenn nicht oder zu einem unter dem in der Prämie enthaltenen
Abschlusskostenzuschlag liegenden Satz gezillmert wurde. Dieser Betrag darf jedoch für sämtliche Ver-
träge, bei denen eine Zillmerung möglich ist, 3,5 % der Summe der Unterschiedsbeträge zwischen dem
in Betracht kommenden Kapital der Tätigkeit „Leben“ und den mathematischen Rückstellungen nicht
überschreiten; der Unterschiedsbetrag wird gegebenenfalls um die nicht amortisierten Abschlusskosten
gekürzt, die auf der Aktivseite erscheinen;

(6) Änderungen der Absätze 1 bis 5 zur Berücksichtigung von Entwicklungen, die eine technische
Anpassung der für die verfügbare Solvabilitätsspanne in Frage kommenden Bestandteile rechtfertigen, wer-
den nach dem Verfahren des Artikels 55 Absatz 2 vorgenommen.

Abschnitt 2

Geforderte Solvabilitätsspanne

Artikel 37

Für die Schadenrückversicherung geforderte Solvabilitätsspanne

(1) Die geforderte Solvabilitätsspanne berechnet sich entweder nach den jährlichen Beitragseinnahmen
oder nach der mittleren Schadensbelastung für die letzten drei Geschäftsjahre.
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Soweit es sich jedoch um Rückversicherungsunternehmen handelt, die im Wesentlichen
nur Kredit-, Sturm-, Hagel- und Frostrisiken, und zwar eines oder mehrere dieser Risiken übernehmen, sind
für die Berechnung der mittleren Schadensbelastung die letzten sieben Geschäftsjahre als Bezugszeitraum
zugrundezulegen.

(2) Vorbehaltlich des Artikels 40 muss die Höhe der geforderten Solvabilitätsspanne dem höheren der
beiden in den Absätzen 3 und 4 genannten Ergebnisse entsprechen.

(3) Der Beitragsindex errechnet sich anhand des jeweils höheren Betrags der gebuchten (wie nachstehend
berechnet) oder der verdienten Bruttoprämien oder –beiträge.

Die Prämien oder Beiträge für die im Anhang der Richtlinie 73/239/EWG unter Buchstabe A aufgeführten
Versicherungszweige 11, 12 und 13 werden um 50 % erhöht.

Die Prämien oder Beiträge für andere als die im Anhang der Richtlinie 73/239/EWG unter Buchstabe A
aufgeführten Versicherungszweige 11, 12 und 13 können für bestimmte Rückversicherungstätigkeiten oder
Vertragstypen gemäß dem Verfahren nach Artikel 55 Absatz 2 um bis zu 50 % erhöht werden, um den
besonderen Merkmalen dieser Tätigkeiten oder Verträge Rechnung zu tragen. Die Beitragseinnahmen ein-
schließlich der Nebeneinnahmen im Rückversicherungsgeschäft des letzten Geschäftsjahres werden zusammen-
gerechnet.

Hiervon wird der Gesamtbetrag der im letzten Geschäftsjahr stornierten Prämien oder Beiträge sowie der
Gesamtbetrag der auf die zusammengerechneten Beitragseinnahmen entfallenden Steuern und Gebühren
abgezogen.

Der sich ergebende Betrag wird in zwei Stufen unterteilt, wobei die erste Stufe bis 50 000 000 EUR reicht
und die zweite Stufe den darüber liegenden Betrag umfasst; anschließend werden auf diese Stufen die Pro-
zentsätze 18 % bzw. 16 % angewandt und zusammengerechnet.

Die so erhaltene Summe wird mit dem Quotienten multipliziert, der sich in den letzten drei Geschäftsjah-
ren aus den Eigenbehaltschäden des Rückversicherungsunternehmens nach Abzug der im Rahmen der Ret-
rozession einforderbaren Beträge und der Bruttoschadenbelastung ergibt; dieser Quotient darf jedoch nicht
niedriger als 50 % sein. Auf begründeten Antrag des Rückversicherungsunternehmens und mit Zustim-
mung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats dürfen von Zweckgesellschaften im Sinne des
Artikels 46 dieser Richtlinie einforderbare Beträge ebenfalls als Retrozession abgezogen werden.

Mit Zustimmung der zuständigen Behörden können bei der Zuweisung der Prämien oder Beiträge statisti-
sche Methoden angewandt werden.

(4) Der Schadenindex errechnet sich anhand der Erstattungsleistungen, der Rückstellungen und der aus
Rückgriffen erzielten Einnahmen, die für die im Anhang der Richtlinie 73/239/EWG unter Buchstabe A
aufgeführten Versicherungszweige 11, 12 und 13 um 50 % erhöht werden.

Erstattungsleistungen, Rückstellungen und aus Rückgriffen erzielte Einnahmen für andere als die im
Anhang der Richtlinie 73/239/EWG unter Buchstabe A aufgeführten Versicherungszweige 11, 12 und 13
können für bestimmte Rückversicherungstätigkeiten oder Vertragstypen gemäß dem Verfahren nach Arti-
kel 55 Absatz 2 bis zu 50 % erhöht werden, um den besonderen Merkmalen dieser Tätigkeiten oder Ver-
träge gerecht zu werden.

Die im Laufe der in Absatz 1 genannten Zeiträume gezahlten Erstattungsbeträge werden ohne Abzug der
von den Retrozessionaren getragenen Schäden zusammengerechnet.

Dieser Summe wird der Betrag der am Ende des letzten Geschäftsjahrs gebildeten Rückstellungen für noch
nicht abgewickelte Versicherungsfälle hinzugerechnet.
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Davon abgezogen wird der Betrag der im Laufe der in Absatz 1 genannten Zeiträume aus Rückgriffen
erzielten Einnahmen.

Von der somit verbleibenden Summe wird der Betrag der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Ver-
sicherungsfälle abgezogen, der zu Beginn des zweiten Geschäftsjahres ermittelt wurde, das dem letzten
abgeschlossenen Geschäftsjahr vorangeht. Wenn der nach Absatz 1 festgelegte Bezugszeitraum sieben Jahre
beträgt, wird der Betrag der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle abgezogen, der
zu Beginn des sechsten Geschäftsjahres, das dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr vorangeht, ermittelt
wurde

Ein Drittel bzw. ein Siebtel - je nach dem gemäß Absatz 1 festgelegten Bezugszeitraum - des sich hiernach
ergebenden Betrags wird in zwei Stufen unterteilt, wobei die erste Stufe bis 35 000 000 EUR reicht und die
zweite Stufe den darüber liegenden Betrag umfasst; anschließend werden auf diese Stufen die Prozentsätze
26 % bzw. 23 %. angewandt und zusammengerechnet.

Die so erhaltene Summe wird mit dem Quotienten multipliziert, der sich in den letzten drei Geschäftsjah-
ren aus den Eigenbehaltschäden des Unternehmens nach Abzug der im Rahmen der Retrozession einfor-
derbaren Beträge und der Bruttoschadenbelastung ergibt; dieser Quotient darf jedoch nicht niedriger als
50 % sein. Auf begründeten Antrag des Rückversicherungsunternehmens und mit Zustimmung der zustän-
digen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats dürfen von Zweckgesellschaften im Sinne des Artikels 46 dieser
Richtlinie einforderbare Beträge ebenfalls als Retrozession abgezogen werden.

Mit Zustimmung der zuständigen Behörden können für die Zuteilung der Erstattungsleistungen, Rückstel-
lungen und Rückgriffe statistische Methoden angewandt werden.

(5) Ist die nach den Absätzen 2, 3 und 4 berechnete Solvabilitätsspanne niedriger als die geforderte Sol-
vabilitätsspanne des Vorjahres, so muss sie wenigstens dem Betrag der geforderten Solvabilitätsspanne des
Vorjahrs multipliziert mit dem Quotienten aus dem jeweiligen Betrag der versicherungstechnischen Rück-
stellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle am Ende und zu Beginn des letzten Geschäftsjah-
res entsprechen. In die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen wird die Retrozession
nicht einbezogen; der Quotient darf jedoch in keinem Fall höher sein als 1.

(6) Die Prozentsätze, die auf die in Absatz 3 Unterabsatz 6 und Absatz 4 Unterabsatz 6 genannten Stu-
fen anzuwenden sind, werden für die Rückversicherung von Krankenversicherungen, die nach Art der
Lebensversicherung betrieben werden, auf ein Drittel gekürzt, wenn

a) auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeitstafeln nach versicherungsmathematischen Grundsätzen
berechnete Prämien erhoben werden;

b) eine Alterungsrückstellung gebildet wird;

c) ein Sicherheitszuschlag erhoben wird, um eine angemessene Sicherheitsmarge zu bilden;

d) das Versicherungsunternehmen spätestens vor Ablauf des dritten Versicherungsjahrs den Vertrag kündi-
gen kann;

e) vertraglich die Möglichkeit vorgesehen ist, auch für bestehende Verträge die Prämien zu erhöhen oder
die Leistungen herabzusetzen.

Artikel 38

Geforderte Solvabilitätsspanne für Lebensrückversicherungstätigkeiten

(1) Die geforderte Solvabilitätsspanne für die Lebensrückversicherung wird gemäß Artikel 37 dieser Richtlinie
berechnet.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann der Herkunftsmitgliedstaat vorschreiben, dass die geforderte Solva-
bilitätsspanne bei fondsgebundenen oder an Gewinnbeteiligungsverträge gebundenen Rückversicherungs-
zweigen von Versicherungsgeschäften nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a der Richtlinie 2002/83/EG
und den in Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 Buchstaben b, c, d und e jener Richtlinie
genannten Geschäfte gemäß Artikel 28 jener Richtlinie berechnet wird.
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Artikel 39

Geforderte Solvabilitätsspanne für ein Rückversicherungsunternehmen,
das gleichzeitig Schaden- und Lebensrückversicherung betreibt

(1) Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass ein Rückversicherungsunternehmen, das sowohl Scha-
den- als auch Lebensrückversicherungsgeschäfte tätigt eine verfügbare Solvabilitätsspanne vorweist, um die
Gesamtsumme der geforderten Solvabilitätsspannen sowohl für die Schaden- als auch die Lebensrückversi-
cherungstätigkeiten zu decken, die nach den Artikeln 37 bzw. 38 zu berechnen sind.

(2) Erreicht die verfügbare Solvabilitätsspanne nicht die in Absatz 1 geforderte Höhe, wenden die
zuständigen Behörden die in den Artikeln 42 und 43 vorgesehenen Maßnahmen an.

Abschnitt 3

Garantiefonds

Artikel 40

Betrag des Garantiefonds

(1) Ein Drittel der geforderten Solvabilitätsspanne gemäß den Artikeln 37 bis 39 bildet den Garantie-
fonds. Dieser Fonds besteht aus den in Artikel 36 Absätze 1 bis 3 und — mit Einwilligung der zuständigen
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats — Absatz 4 Buchstabe c) aufgeführten Bestandteilen.

(2) Der Garantiefonds muss mindestens 3 Mio. EUR betragen.

Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dass der Mindestgarantiefonds bei captiven Rückversicherungsunterneh-
men mindestens 1 Mio. EUR betragen muss.

Artikel 41

Überprüfung des Betrags des Garantiefonds

(1) Die in Artikel 40 Absatz 2 in Euro genannten Beträge werden ab ... (1) jährlich überprüft, um den
von Eurostat veröffentlichten Änderungen des Europäischen Verbraucherpreisindexes, der alle Mitgliedstaa-
ten umfasst, Rechnung zu tragen.

Diese Beträge werden automatisch angepasst, indem der Grundbetrag in Euro um die prozentuale Ände-
rung des genannten Indexes in der Zeit zwischen dem Inkrafttreten dieser Richtlinie und dem Zeitpunkt
der Überprüfung erhöht und auf ein Vielfaches von 100 000 EUR aufgerundet wird.

Beträgt die prozentuale Veränderung seit der letzten Anpassung weniger als 5 %, so bleiben die Beträge
unverändert.

(2) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat jährlich über die Überprüfung
und die nach Absatz 1 angepassten Beträge.

KAPITEL 4

Rückversicherungsunternehmen in Schwierigkeiten oder in regelwidriger Lage

Artikel 42

Rückversicherungsunternehmen in Schwierigkeiten

(1) Kommt ein Rückversicherungsunternehmen den Bestimmungen des Artikels 32 nicht nach, so kann
die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des Unternehmens die freie Verfügung über seine Ver-
mögenswerte untersagen, nachdem sie die zuständigen Behörden der Aufnahmemitgliedstaaten von ihrer
Absicht unterrichtet hat.

25.5.2006C 124 E/160 Amtsblatt der Europäischen Union

Dienstag, 7. Juni 2005

DE

(1) Zeitpunkt in Artikel 64 Absatz 1 festgelegt



(2) Von einem Rückversicherungsunternehmen, dessen Solvabilitätsspanne nicht mehr den in den Arti-
keln 37 bis 39 vorgesehenen Mindestbetrag erreicht, fordert die zuständige Behörde des Herkunftsmitg-
liedstaats einen Sanierungsplan zur Wiederherstellung gesunder Finanzverhältnisse, der ihr zur Genehmi-
gung vorzulegen ist.

Unter außergewöhnlichen Bedingungen kann die zuständige Behörde, wenn sie der Auffassung ist, dass
sich die finanzielle Lage des Rückversicherungsunternehmens weiter verschlechtern wird, auch die freie
Verfügung über die Vermögenswerte des Rückversicherungsunternehmens einschränken oder untersagen.
Sie unterrichtet in diesem Fall die Behörden der übrigen Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet das Rück-
versicherungsunternehmen seine Tätigkeit ausübt, über alle getroffenen Maßnahmen; diese Behörden
ergreifen auf Ersuchen der ersteren Behörde die gleichen Maßnahmen.

(3) Falls die Solvabilitätsspanne nicht mehr den in Artikel 40 festgelegten Garantiefonds erreicht, ver-
langt die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats von dem Rückversicherungsunternehmen einen
kurzfristigen Finanzierungsplan, der ihr zur Genehmigung vorzulegen ist.

Außerdem kann sie die freie Verfügung über die Vermögenswerte des Rückversicherungsunternehmens ein-
schränken oder untersagen. Davon unterrichtet sie die Behörden der Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet
das Rückversicherungsunternehmen gleichfalls seine Geschäftstätigkeit ausübt; auf ihren Antrag treffen
diese Behörden die gleichen Maßnahmen.

(4) Auf Antrag des Herkunftsmitgliedstaats des Rückversicherungsunternehmens trifft in den in den
Absätzen 1, 2 und 3 vorgesehenen Fällen jeder Mitgliedstaat die notwendigen Maßnahmen, um die freie
Verfügung über die in seinem Hoheitsgebiet belegenen Vermögenswerte im Einklang mit dem nationalen
Recht untersagen zu können, wobei der Herkunftsmitgliedstaat die Vermögenswerte zu bezeichnen hat, die
Gegenstand dieser Maßnahme sein sollen.

Artikel 43

Finanzieller Sanierungsplan

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die zuständigen Behörden befugt sind, von Rückversiche-
rungsunternehmen, bei denen nach Ansicht der zuständigen Behörden die sich aus den Rückversicherungs-
verträgen ergebenden Verpflichtungen gefährdet sind, einen finanziellen Sanierungsplan verlangen.

(2) Der finanzielle Sanierungsplan muss zumindest folgende Angaben oder Nachweise für die drei
nächsten Geschäftsjahre enthalten:

a) Schätzungen der Verwaltungskosten, insbesondere der laufenden Gemeinkosten und Provisionen;

b) eine genaue Aufstellung der geschätzten Einnahmen und Ausgaben sowie die übernommenen und über-
tragenen Rückversicherungsgeschäfte;

c) eine Bilanzprognose;

d) Schätzungen der Finanzmittel, mit denen die Versicherungsverbindlichkeiten und die geforderte Solvabi-
litätsspanne bedeckt werden sollen;

e) zur Rückversicherungspolitik insgesamt.

(3) Wenn sich die finanzielle Lage des Rückversicherungsunternehmens verschlechtert und die Einhal-
tung seiner vertraglichen Verpflichtungen gefährdet ist, gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die zuständi-
gen Behörden befugt sind, von den Rückversicherungsunternehmen zu verlangen, dass sie eine höhere
geforderte Solvabilitätsspanne bereitstellen, um sicherzustellen, dass das Rückversicherungsunternehmen in
der Lage ist, die Solvabilitätsanforderungen in naher Zukunft zu erfüllen. Bei der Bestimmung dieser höhe-
ren geforderten Solvabilitätsspanne wird von dem in Absatz 1 genannten finanziellen Sanierungsplan
ausgegangen.
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(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die zuständigen Behörden die Befugnis erhalten, alle für die
verfügbare Solvabilitätsspanne in Frage kommenden Bestandteile abzuwerten, insbesondere wenn sich
deren Marktwert seit Ende des letzten Geschäftsjahres erheblich geändert hat.

(5) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die zuständigen Behörden die Befugnis erhalten, die gemäß
den Artikeln 37, 38 und 39 bestimmte Verringerung der Solvabilitätsspanne aufgrund der Retrozession
einzuschränken, wenn:

a) sich die Art oder die Qualität der Retrozessionsverträge seit dem letzten Geschäftsjahr erheblich geän-
dert hat;

b) es keine oder nur eine begrenzte Risikoübernahme im Rahmen der Retrozessionsverträge gibt.

(6) Haben die zuständigen Behörden einen finanziellen Sanierungsplan für ein Rückversicherungsunter-
nehmen gemäß Absatz 1 gefordert, so stellen sie keine Bescheinigung nach Artikel 18 aus, solange sie der
Auffassung sind, dass die sich aus den Rückversicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen im Sinne
von Absatz 1 gefährdet sind.

Artikel 44

Entzug der Zulassung

(1) Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats kann die einem Rückversicherungsunternehmen
erteilte Zulassung entziehen, wenn dieses:

a) von der Zulassung nicht binnen zwölf Monaten Gebrauch macht, ausdrücklich auf sie verzichtet oder
seit mehr als sechs Monaten seine Tätigkeit eingestellt hat, es sei denn, der Mitgliedstaat sieht in diesen
Fällen das Erlöschen der Zulassung vor;

b) die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt;

c) sich außerstande erweist, innerhalb der gesetzten Frist die Maßnahmen durchzuführen, die der Sanie-
rungsplan oder der Finanzierungsplan im Sinne von Artikel 42 vorsieht;

d) in schwerwiegender Weise die Verpflichtungen verletzt, die ihm nach geltendem Recht obliegen.

Bei Entzug oder Erlöschen der Zulassung unterrichtet die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats
die zuständigen Behörden aller übrigen Mitgliedstaaten; diese müssen durch geeignete Maßnahmen verhin-
dern, dass das Rückversicherungsunternehmen in ihrem Hoheitsgebiet neue Rechtsgeschäfte gemäß der
Niederlassungs- oder Dienstleistungsfreiheit tätigt.

(2) Jede Entscheidung über einen Entzug der Zulassung ist hinreichend zu begründen und dem betreff-
enden Rückversicherungsunternehmen mitzuteilen.

TITEL IV

VORSCHRIFTEN FÜR DIE „FINITE-RISK“-RÜCKVERSICHERUNG
UND ZWECKGESELLSCHAFTEN

Artikel 45

Rückversicherung mit begrenzter Risikoübernahme

(1) Der Herkunftsmitgliedstaat kann für Rückversicherungsgeschäfte mit begrenzter Risikoübernahme
(„finite risk“) besondere Vorschriften erlassen in Bezug auf

— die Pflichtklauseln, die in jedem abgeschlossenen Versicherungsvertrag enthalten sein müssen;

— zuverlässige Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, angemessene interne Kontrollmechanismen
und die Anforderungen an das Risikomanagement;
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— die Rechnungslegungs- und Aufsichtsanforderungen sowie die Pflicht zur Übermittlung statistischer
Angaben;

— die Bildung versicherungstechnischer Rückstellungen, die angemessen, verlässlich und objektiv sein
müssen;

— die Anlage der Vermögenswerte zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen, welche
der Art des von dem Rückversicherungsunternehmen betriebenen Geschäfts hinsichtlich Beschaffenheit,
Höhe und Dauer der erwarteten Schadenszahlungen dergestalt Rechnung tragen müssen, dass Ange-
messenheit, Liquidität, Sicherheit, Rentabilität und Kongruenz der Anlagen gewährleistet sind;

— die verfügbare und die geforderte Solvabilitätsspanne und den Mindestgarantiefonds, über die das Rück-
versicherungsunternehmen für sein „finite-risk“-Rückversicherungsgeschäft verfügen muss.

(2) Im Interesse der Transparenz teilen die Mitgliedstaaten der Kommission den Wortlaut aller Vorschrif-
ten, die sie nach ihrem innerstaatlichen Recht für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen, unverzüglich mit.

Artikel 46

Zweckgesellschaften, die Risiken von Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen
übernehmen

(1) Lässt ein Mitgliedstaat die Errichtung von Zweckgesellschaften im Sinne dieser Richtlinie in seinem
Hoheitsgebiet zu, so schreibt er für diese die vorherige behördliche Zulassung vor.

(2) Der Mitgliedstaat, in dem die Zweckgesellschaft errichtet wird, legt die Voraussetzungen fest, unter
denen ein solches Unternehmen diese Geschäfte betreiben darf. Insbesondere erlässt er Vorschriften in
Bezug auf

— den Umfang der Zulassung und die Pflichtklauseln, die in jedem abgeschlossenen Versicherungsvertrag
enthalten sein müssen;

— den guten Leumund und die notwendige fachliche Eignung der Personen, die die Zweckgesellschaft lei-
ten;

— die Eignungsanforderungen an Gesellschafter oder Mitglieder, die eine qualifizierte Beteiligung an der
Zweckgesellschaft halten;

— zuverlässige Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, angemessene interne Kontrollmechanismen
und die Anforderungen an das Risikomanagement;

— die Rechnungslegungs- und Aufsichtsanforderungen sowie die Pflicht zur Übermittlung statistischer
Angaben;

— die Solvabilitätsanforderungen für Zweckgesellschaften.

(3) Im Interesse der Transparenz teilen die Mitgliedstaaten der Kommission den Wortlaut aller Vorschrif-
ten, die sie nach ihrem innerstaatlichen Recht für die Zwecke des Absatzes 2 erlassen, unverzüglich mit.

TITEL V

NIEDERLASSUNGSRECHT UND FREIER
DIENSTLEISTUNGSVERKEHR

Artikel 47

Rückversicherungsunternehmen, die nicht den Rechtsvorschriften entsprechen

(1) Stellen die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats fest, dass ein Rückversicherungsunternehmen,
das im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats eine Zweigniederlassung hat oder Dienstleistungen erbringt, die
in diesem Mitgliedstaat für das Rückversicherungsunternehmen geltenden Vorschriften nicht einhält, so for-
dern sie das Unternehmen auf, diese Unregelmäßigkeiten abzustellen. Gleichzeitig teilen sie den zuständi-
gen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats ihre Erkenntnisse mit.
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Verletzt das Rückversicherungsunternehmen trotz der Maßnahmen des Herkunftsmitgliedstaats — oder
weil sich die Maßnahmen als unzureichend erweisen — weiterhin die in dem Aufnahmemitgliedstaat gel-
tenden Rechtsvorschriften, so kann dieser nach Unterrichtung der zuständigen Behörden des Herkunfts-
mitgliedstaats die geeigneten Maßnahmen treffen, um weitere Unregelmäßigkeiten zu verhindern oder zu
ahnden, und, soweit unbedingt erforderlich, das Rückversicherungsunternehmen daran zu hindern, weitere
Rückversicherungs- oder Retrozessionsverträge in seinem Hoheitsgebiet abzuschließen. Die Mitgliedstaaten
tragen dafür Sorge, dass die für diese Maßnahmen erforderliche Zustellung von Rechtsdokumenten an die
Versicherungsunternehmen in ihrem Hoheitsgebiet möglich ist.

(2) Nach Absatz 1 ergriffene Maßnahmen, die Sanktionen und Beschränkungen für die Ausübung der
Rückversicherungstätigkeit umfassen, sind hinreichend zu begründen und dem betreffenden Rückversiche-
rungsunternehmen bekannt zu geben.

Artikel 48

Liquidation

Bei der Liquidation eines Rückversicherungsunternehmens sind die Verpflichtungen aus Verträgen, die im
Rahmen der Niederlassungs- oder der Dienstleistungsfreiheit geschlossen wurden, auf die gleiche Weise zu
erfüllen wie die sich aus den anderen Rückversicherungsverträgen dieses Unternehmens ergebenden Ver-
pflichtungen.

TITEL VI

RÜCKVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN MIT SITZ IN DER GEMEINSCHAFT UND
RÜCKVERSICHERUNGSTÄTIGKEITEN IN DER GEMEINSCHAFT

Artikel 49

Grundsätze und Voraussetzungen für die Ausübung von Rückversicherungstätigkeiten

Die Mitgliedstaaten dürfen Agenturen oder Zweigniederlassungen von Rückversicherungsunternehmen, die
ihren Sitz außerhalb der Gemeinschaft haben und die Tätigkeit der Rückversicherung in ihrem Hoheitsge-
biet aufnehmen oder ausüben, keine Bedingungen einräumen, die sie gegenüber Rückversicherungsunter-
nehmen mit Sitz in diesem Mitgliedstaat besser stellen würden.

Artikel 50

Abkommen mit Drittländern

(1) Die Kommission kann dem Rat Vorschläge für die Aushandlung von Vereinbarungen mit dritten
Ländern über die Mittel der Beaufsichtigung unterbreiten von:

a) Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in einem Drittland, die Rückversicherungstätigkeiten in der
Gemeinschaft ausüben,

b) Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in der Gemeinschaft, die Rückversicherungstätigkeiten im
Hoheitsgebiet eines Drittlandes ausüben.

(2) In den Vereinbarungen nach Absatz 1 ist unter Bedingungen einer gleichwertigen Beaufsichtigung
der tatsächliche Marktzugang für Rückversicherungsunternehmen auf dem Gebiet jeder Vertragspartei
anzustreben und die gegenseitige Anerkennung der Aufsichtsregeln und Praktiken der Rückversicherung
vorzusehen. Darin ist ferner anzustreben, dass:

a) die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Auskünfte erlangen, die für die Beaufsichtigung von
Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in der Gemeinschaft, die Tätigkeiten auf dem Gebiet dieser
Drittländer ausüben, erforderlich sind;
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b) die zuständigen Behörden der Drittländer die Auskünfte erlangen, die für die Beaufsichtigung von Rück-
versicherungsunternehmen mit Sitz in Drittländern, die Tätigkeiten auf dem Gebiet der Gemeinschaft
ausüben, erforderlich sind.

(3) Unbeschadet von Artikel 300 Absätze 1 und 2 des Vertrags wird die Kommission unter Mitwirkung
des Europäischen Ausschusses für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung das Ergebnis der in
Absatz 1 genannten Verhandlungen und die sich daraus ergebende Lage prüfen.

TITEL VII

TOCHTERUNTERNEHMEN MIT EINEM MUTTERUNTERNEHMEN, DAS DEM
RECHT EINES DRITTLANDES UNTERSTEHT — ERWERB VON BETEILIGUNGEN

DURCH DAS MUTTERUNTERNEHMEN

Artikel 51

Mitteilungen der Mitgliedstaaten an die Kommission

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten melden der Kommission und den zuständigen Behörden der
anderen Mitgliedstaaten:

a) jede Zulassung eines direkten oder indirekten Tochterunternehmens mit zumindest einem Mutterunter-
nehmen, das dem Recht eines Drittlandes unterliegt.

b) jeden Erwerb einer Beteiligung an einem Rückversicherungsunternehmen der Gemeinschaft durch ein
solches Mutterunternehmen, durch den dieses Versicherungsunternehmen zu einem Tochterunterneh-
men wird.

Wird einem direkten oder indirekten Tochterunternehmen eines oder mehrerer Mutterunternehmen, die
dem Recht eines Drittlandes unterliegen, die Zulassung nach Buchstabe a erteilt, so ist in der Mitteilung der
zuständigen Behörden an die Kommission der Aufbau der Gruppe anzugeben.

Artikel 52

Behandlung von Rückversicherungsunternehmen der Gemeinschaft durch Drittländer

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alle allgemeinen Schwierigkeiten mit, auf die ihre Rück-
versicherungsunternehmen bei ihrer Niederlassung oder der Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem Drittland
stoßen.

(2) Die Kommission erstellt regelmäßig einen Bericht, der die Behandlung von Rückversicherungsunter-
nehmen der Gemeinschaft in Drittländern gemäß Absatz 3 bei ihrer Niederlassung, dem Erwerb von Betei-
ligungen an Rückversicherungsunternehmen von Drittländern, der Ausübung der Tätigkeit der Rückversi-
cherung durch die niedergelassenen Unternehmen sowie der grenzüberschreitenden Ausübung von Rück-
versicherungstätigkeiten von der Gemeinschaft nach Drittländern untersucht. Die Kommission übermittelt
diese Berichte dem Rat und fügt ihnen gegebenenfalls Vorschläge oder Empfehlungen bei.

(3) Stellt die Kommission im Rahmen der in Absatz 2 genannten Berichte oder aufgrund anderer Infor-
mationen fest, dass ein Drittland den Rückversicherungsunternehmen der Gemeinschaft keinen effektiven
Marktzugang gestattet, so kann die Kommission dem Rat Vorschläge unterbreiten, um ein geeignetes Man-
dat für Verhandlungen mit dem Ziel zu erhalten, für die Rückversicherungsunternehmen der Gemeinschaft
einen verbesserten Marktzugang zu erreichen.

(4) Die gemäß diesem Artikel ergriffenen Maßnahmen haben mit den Verpflichtungen der Gemeinschaft
aus internationalen Vereinbarungen insbesondere innerhalb der Welthandelsorganisation übereinzustim-
men.
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TITEL VIII

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 53

Rechtsbehelf

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass gegen Entscheidungen, die bezüglich eines Rückversicherungsunter-
nehmens aufgrund von gemäß dieser Richtlinie erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergehen,
ein gerichtlicher Rechtsbehelf eingelegt werden kann.

Artikel 54

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission

(1) Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um die Rückversicherungsaufsicht in der Gemeinschaft und
die Anwendung dieser Richtlinie zu erleichtern.

(2) Die Kommission und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten arbeiten eng zusammen, um die
Beaufsichtigung der Rückversicherungsunternehmen auf Gemeinschaftsebene zu erleichtern und die
Schwierigkeiten zu prüfen, die sich bei der Durchführung dieser Richtlinie ergeben können.

Artikel 55

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem Europäischen Ausschuss für das Versicherungswesen und die betrieb-
liche Altersversorgung unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG
unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

3. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 56

Durchführungsmaßnahmen

Die folgenden Maßnahmen zur Durchführung der vorliegenden Richtlinie werden nach dem Verfahren des
Artikels 55 Absatz 2 erlassen:

a) Erweiterung der in Anhang I dieser Richtlinie vorgesehenen Rechtsformen,

b) Klarstellung der in Artikel 36 aufgezählten Bestandteile der Solvabilitätsspanne, um die Schaffung
neuer Finanzinstrumente zu berücksichtigen,

c) Erhöhung auf bis zu 50 % der Kriterien, die für die Berechnung der geforderten Solvabilitätsspanne
gemäß Artikel 37 Absätze 3 und 4 betreffend andere als die in Punkt A im Anhang zur Richtlinie
73/239/EWG aufgeführten Versicherungszweige für besondere Rückversicherungstätigkeiten oder Ver-
tragsarten herangezogen werden, um den besonderen Merkmalen dieser Tätigkeiten oder Verträge
Rechnung zu tragen.

d) Änderung des in Artikel 40 Absatz 2 vorgesehenen Garantiefonds, um die Wirtschafts- und Finanzent-
wicklungen zu berücksichtigen,

e) Klarstellung der Begriffsbestimmungen in Artikel 2, um zu gewährleisten, dass diese Richtlinie in der
gesamten Gemeinschaft einheitlich angewandt wird.
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TITLE IX

ÄNDERUNG BESTEHENDER RICHTLINIEN

Artikel 57

Änderungen der Richtlinie 73/239/EWG

Die Richtlinie 73/239/EWG wird wie folgt geändert:

(1) Artikel 12 Buchstabe a) Absätze 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„1. Die zuständigen Behörden des anderen betroffenen Mitgliedstaats werden konsultiert, bevor
einem Schadenversicherungsunternehmen die Zulassung erteilt wird, das:

a) ein Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen Versicherungs- oder
Rückversicherungsunternehmens ist, oder

b) ein Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in einem anderen Mitgliedstaat zugelasse-
nen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens ist, oder

c) von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird, die ein in einem anderen Mit-
gliedstaat zugelassenes Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens kontrolliert.

2. Die für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten oder Wertpapierfirmen zuständige Behörde
eines beteiligten Mitgliedstaats wird konsultiert, bevor einem Lebensversicherungsunternehmen die
Zulassung erteilt wird, das:

a) ein Tochterunternehmen eines in der Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder einer in der
Gemeinschaft zugelassenen Wertpapierfirma ist, oder

b) ein Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in der Gemeinschaft zugelassenen Kredit-
instituts oder einer in der Gemeinschaft zugelassenen Wertpapierfirma ist, oder

c) von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird, die ein in der Gemeinschaft
zugelassenes Kreditinstitut oder eine in der Gemeinschaft zugelassene Wertpapierfirma kontrol-
liert.“

(2) In Artikel 13 Absatz 2 wird ein dritter Unterabsatz eingefügt:

„Der Herkunftsmitgliedstaat des Versicherungsunternehmens darf einen Rückversicherungsvertrag, den
das Versicherungsunternehmen mit einem gemäß der Richtlinie 200/../EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (*) [Rückversicherungsrichtlinie] zugelassenen Rückversicherungsunternehmen
oder einem gemäß dieser Richtlinie oder der Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (**) zugelassenen Versicherungsunternehmen schließt, nicht aus Gründen ablehnen, die
direkt mit der finanziellen Lage des Rückversicherungs- oder Versicherungsunternehmens zusammen-
hängen.

(*) ABl. L ...
(**) ABl. L 345 vom 19.12.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG“

(3) Artikel 15 Absätze 2 und 3 erhält folgende Fassung:

„2. Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet jedes Versicherungsunternehmen, die versicherungstech-
nischen Rückstellungen und die Schwankungsrückstellung gemäß Artikel 15a durch kongruente Ver-
mögenswerte im Einklang mit Artikel 6 der Richtlinie 88/357/EWG zu bedecken. In Bezug auf Risi-
ken in der Gemeinschaft müssen diese Vermögenswerte im Gebiet der Gemeinschaft belegen sein. Die
Mitgliedstaaten verlangen von den Versicherungsunternehmen nicht, dass ihre Vermögenswerte in
einem bestimmten Mitgliedstaat belegen sein müssen. Der Herkunftsmitgliedstaat kann jedoch Locke-
rungen hinsichtlich der Belegenheit der Vermögenswerte zulassen.

3. Ist der Rückversicherer ein gemäß der Richtlinie 200./…/EG [Rückversicherungsrichtlinie] zugelassenes
Rückversicherungsunternehmen oder ein Versicherungsunternehmen, das gemäß dieser Richtlinie oder der Richt-
linie 2002/83/EG zugelassen ist, sehen die Mitgliedstaaten davon ab, ein System von Bruttorückstellungen bei-
zubehalten oder einzuführen, bei dem die Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen für Beitrags-
überträge und noch nicht abgewickelte Schadensfälle durch Vermögenswerte zu besichern ist.
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Gestattet der Herkunftsmitgliedstaat die Bedeckung versicherungstechnischer Rückstellungen durch Forde-
rungen gegen einen Rückversicherer, der weder ein gemäß der Richtlinie 200./../EG zugelassenes
Rückversicherungsunternehmen noch ein gemäß dieser Richtlinie oder der Richtlinie 2002/83/EG
zugelassenes Versicherungsunternehmen ist, so legt er die Bedingungen fest, unter denen dies zulässig
ist.“

(4) Artikel 16 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b) die gesetzlichen und freien Rücklagen, sofern sie nicht als Schwankungsrückstellung vorgese-
hen sind“;

b) Unterabsatz 4 Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„Die verfügbare Solvabilitätsspanne wird auch durch folgende Bestandteile verringert:

(a) Beteiligungen des Versicherungsunternehmens an

— Versicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 6 dieser Richtlinie, Artikel 4 der Richtlinie
2002/83/EG oder Artikel 1 Absatz b) der Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates (*),

— Rückversicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 3 der Richtlinie 200./../EG [Rückver-
sicherungsrichtlinie] oder Rückversicherungsunternehmen eines Drittlandes im Sinne von
Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 98/78/EG,

— Versicherungsholdinggesellschaften im Sinne von Artikel 1 Buchstabe i) der Richtlinie
98/78/EG,

— Kreditinstituten und Finanzinstituten im Sinne von Artikel 1 Absätze 1 und 5 der Richtlinie
2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (**),

— Wertpapierfirmen und Finanzinstituten im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie
93/22/EWG des Rates (***) und Artikel 2 Absätze 4 und 7 der Richtlinie 93/6/EWG des
Rates (****).

(*) ABl. L 330 vom 5.12.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG
(**) ABl. L 126 vom 26.5.2000, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG
(***) ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 27. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG
(****) ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 27. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG“

(5) Artikel 16a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Unterabsatz 7 erhält folgende Fassung:

„Die so erhaltene Summe wird multipliziert mit dem Quotienten, der sich für das betreffende
Unternehmen für die letzten drei Geschäftsjahre aus den Eigenbehaltschäden nach Abzug der im
Rahmen der Rückversicherung einforderbaren Beträge und der Bruttoschadenbelastung ergibt; die-
ser Quotient darf jedoch nicht niedriger als 50 % sein. Auf begründeten Antrag des Versicherungs-
unternehmens und mit Zustimmung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats dürfen
von Zweckgesellschaften im Sinne des Artikels 46 der Richtlinie 200./../EG [Rückversicherungs-
richtlinie] einforderbare Beträge als Retrozession abgezogen werden.“

b) Absatz 4 Unterabsatz 7 erhält folgende Fassung:

„Die so erhaltene Summe wird multipliziert mit dem Quotienten, der sich für das betreffende
Unternehmen für die letzten drei Geschäftsjahre aus den Eigenbehaltschäden nach Abzug der im
Rahmen der Rückversicherung einforderbaren Beträge und der Bruttoschadenbelastung ergibt; die-
ser Quotient darf jedoch nicht niedriger als 50 % sein. Auf begründeten Antrag des Versicherungs-
unternehmens und mit Zustimmung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats dürfen
von Zweckgesellschaften im Sinne des Artikels 46 der Richtlinie 200./../EG [Rückversicherungs-
richtlinie] einforderbare Beträge als Retrozession abgezogen werden.“
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(6) Der folgende Artikel 17 b wird eingefügt:

„Artikel 17b

(1) Jeder Mitgliedstaat schreibt Versicherungsunternehmen mit Sitz in seinem Hoheitsgebiet, die
Rückversicherungstätigkeiten betreiben, vor, für ihre gesamten Tätigkeiten einen Mindestgarantiefonds
gemäß Artikel 40 der Richtlinie 200./../EG [Rückversicherungsrichtlinie] zu bilden, wenn eine der fol-
genden Voraussetzungen erfüllt ist:

a) die eingenommenen Rückversicherungsprämien übersteigen 10 % der Gesamtprämieneinnahmen
des Unternehmens;

b) die eingenommenen Rückversicherungsprämien übersteigen 50 000 000 EUR;

c) die sich aus dem aktiven Rückversicherungsgeschäft des Unternehmens ergebenden versicherungstech-
nischen Rückstellungen übersteigen 10 % seiner gesamten versicherungstechnischen Rückstellun-
gen.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann die Bestimmungen des Artikels 34 der Richtlinie 200./.../EG [Rückversi-
cherungsrichtlinie] auf das aktive Rückversicherungsgeschäft von Versicherungsunternehmen im Sinne
des Absatzes 1 mit Sitz in seinem Hoheitsgebiet anwenden, wenn eine der in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt ist.

In diesem Fall schreibt der betreffende Mitgliedstaat vor, dass für alle Vermögenswerte, die das Versi-
cherungsunternehmen zur Bedeckung seiner versicherungstechnischen Rückstellungen für das aktive
Rückversicherungsgeschäft verwendet, ein separater Abrechnungsverband eingerichtet wird und sie
ohne die Möglichkeit einer Übertragung getrennt vom Direktversicherungsgeschäft des Versicherungs-
unternehmens verwaltet und organisiert werden. In diesem Falle und nur soweit ihr aktives Rückversi-
cherungsgeschäft betroffen ist, finden die Artikel 20 bis 22 der Richtlinie 92/49/EWG sowie Anhang I
der Richtlinie 88/357/EWG keine Anwendung auf Versicherungsunternehmen.

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine zuständigen Behörden die nach Unterabsatz 2 vorgeschrie-
bene Trennung überprüfen.

(3) Beschließt die Kommission gemäß Artikel 56 Buchstabe c der Richtlinie 200./../EG [Rückversi-
cherungsrichtlinie] eine Erhöhung der bei der Berechnung der geforderten Solvabilitätsspanne nach
Artikel 37 Absätze 3 und 4 jener Richtlinie zugrunde gelegten Beträge, wendet jeder Mitgliedstaat auf
Versicherungsunternehmen im Sinne des Absatzes 1 die Artikel 35 bis 39 jener Richtlinie in Bezug
auf deren aktives Rückversicherungsgeschäft an.“

(7) Artikel 20a Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden befugt sind, die gemäß
Artikel 16a errechnete Verringerung der Solvabilitätsspanne aufgrund der Rückversicherung einzu-
schränken, wenn

a) sich die Art oder die Qualität der Rückversicherungsverträge seit dem letzten Geschäftsjahr erheb-
lich geändert hat;

b) es keine oder nur eine begrenzte Risikoübernahme im Rahmen der Rückversicherungsverträge
gibt.“

Artikel 58

Änderungen der Richtlinie 92/49/EWG

Die Richtlinie 92/49/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a) wird ersetzt durch:

„1a Handelt es sich bei dem Erwerber der Beteiligungen gemäß Absatz 1 um ein in einem anderen
Mitgliedstaat zugelassenes Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen oder Kreditin-
stitut, um eine in einem anderen Mitgliedstaat zugelassene Wertpapierfirma, um das Mutterunterneh-
men eines solchen Unternehmens oder um eine natürliche oder juristische Person, die ein solches
Unternehmen kontrolliert, und würde das Unternehmen, an dem der Erwerber eine Beteiligung zu hal-
ten beabsichtigt, durch diesen Erwerb zu einem Tochterunternehmen des Erwerbers oder seiner Kon-
trolle unterliegen, muss im Rahmen der Prüfung des Erwerbs die vorherige Konsultation gemäß Arti-
kel 12 Buchstabe a) der Richtlinie 73/239/EWG erfolgen.“
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2. Artikel 16 Absätze 4, 5 und 5 a) wird ersetzt durch:

„4. Die zuständige Behörde, die aufgrund von Absatz 1 oder 2 vertrauliche Informationen erhält,
darf diese im Rahmen der Durchführung ihrer Aufgaben nur für folgende Zwecke verwenden:

— zur Prüfung der Zulassungsbedingungen für die Tätigkeit der Versicherung und zur leichteren
Überwachung der Bedingungen der Tätigkeitsausübung, insbesondere hinsichtlich der Überwa-
chung der versicherungstechnischen Rückstellungen, der Solvabilitätsspannen, der verwaltungs-
mäßigen und buchhalterischen Organisation und der internen Kontrolle,

— zur Verhängung von Sanktionen

— im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens über die Anfechtung einer Entscheidung der zuständigen
Behörde oder

— im Rahmen von Gerichtsverfahren, die aufgrund von Artikel 53 oder aufgrund besonderer Bestim-
mungen dieser Richtlinie oder aufgrund anderer auf dem Gebiet der Versicherungs- und Rückversi-
cherungsunternehmen erlassener Richtlinien vorgesehen sind, eingeleitet werden .

5. Die Absätze 1 und 4 stehen einem Informationsaustausch innerhalb eines Mitgliedstaats, wenn
es dort mehrere zuständige Behörden gibt, oder zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaa-
ten nicht entgegen, und

— mit den im öffentlichen Auftrag mit der Aufsicht der Kreditinstitute und der anderen Finanz-
institute betrauten Behörden sowie mit den mit der Beaufsichtigung der Finanzmärkte betrauten
Behörden,

— mit den Stellen, die mit der Liquidation oder dem Konkurs von Versicherungs- und Rückversiche-
rungsunternehmen oder ähnlichen Verfahren befasst werden, und

— mit den mit der gesetzlichen Prüfung der Rechnungslegung der betreffenden Versicherungsunter-
nehmen, Rückversicherungsunternehmen und der sonstigen Finanzinstitute betrauten Personen,

in Wahrnehmung der ihnen übertragenen aufsichtsrechtlichen Aufgaben und bei der Weitergabe von
Informationen an die mit der Durchführung von Zwangsliquidationen oder der Verwaltung von
Garantiefonds betrauten Stellen, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Die den genannten
Behörden, Stellen und Personen übermittelten Informationen fallen unter das Berufsgeheimnis nach
Absatz 1.

5a. Ungeachtet der Absätze 1 bis 4 können die Mitgliedstaaten einen Informationsaustausch zulas-
sen zwischen den zuständigen Behörden und:

— den Behörden, denen die Beaufsichtigung der Stellen obliegt, die an der Liquidation oder dem Kon-
kurs von Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder ähnlichen Verfahren beteiligt
sind, oder

— den Behörden, denen die Beaufsichtigung der Personen obliegt, die mit der gesetzlichen Prüfung
der Rechnungslegung von Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, Kreditinstituten,
Wertpapierfirmen und sonstigen Finanzinstituten betraut sind, oder

— den unabhängigen Versicherungsmathematikern der Versicherungs- oder Rückversicherungsunter-
nehmen, die kraft Gesetzes diesen gegenüber aufsichtsrechtliche Aufgaben wahrzunehmen haben,
sowie den mit der Beaufsichtigung dieser Versicherungsmathematiker betrauten Stellen.

Die Mitgliedstaaten, die von der Möglichkeit des Unterabsatzes 1 Gebrauch machen, verlangen zumin-
dest, dass folgende Bedingungen erfüllt werden:

— Die Informationen sind zur Erfüllung der Beaufsichtigungs- oder Aufsichtsaufgaben nach Unterab-
satz 1 bestimmt.

— Die in diesem Rahmen erhaltenen Informationen fallen unter das Berufsgeheimnis nach Absatz 1.

— Wenn die Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat stammen, dürfen sie nur mit ausdrückli-
cher Zustimmung der zuständigen Behörden, die diese Informationen mitgeteilt haben, und dann
nur für Zwecke weitergegeben werden, denen diese Behörden zugestimmt haben.
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Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten mit, welche Behörden,
Personen oder Stellen Informationen gemäß diesem Absatz erhalten dürfen.“

(3) Artikel 21 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Einleitung erhält folgende Fassung:

„1. Der Herkunftsmitgliedstaat kann den Versicherungsunternehmen vorschreiben, dass die ver-
sicherungstechnischen Rückstellungen und die Schwankungsrückstellungen ausschließlich durch
folgende Kategorien von Vermögenswerten bedeckt werden dürfen:“

b) Abschnitt B Buchstabe f erhält folgende Fassung:

„f) Forderungen an Rückversicherer, einschließlich der Anteile der Rückversicherer an den versi-
cherungstechnischen Rückstellungen, sowie Forderungen an Zweckgesellschaften im Sinne des
Artikels 46 der Richtlinie 200./../EG des Europäischen Parlaments und des Rates (*) [Rückversi-
cherungsrichtlinie];

(*) ABl. L ...“

c) Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:

„Die Nennung eines Vermögenswertes oder einer Kategorie von Vermögenswerten in der Liste in
Unterabsatz 1 bedeutet nicht, dass alle diese Vermögenswerte zwangsläufig für die Bedeckung der
versicherungstechnischen Rückstellungen zugelassen werden müssen. Der Herkunftsmitgliedstaat
erlässt genauere Vorschriften über die Voraussetzungen für die Verwendung der zulässigen Vermö-
genswerte.“

(4) In Artikel 22 Absatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung:

„1. In Bezug auf die Vermögenswerte zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen
und der Schwankungsrückstellungen schreibt der Herkunftsmitgliedstaat vor, dass ein Versicherungs-
unternehmen höchstens anlegen darf:“

Artikel 59

Änderungen der Richtlinie 2002/83/EG

Die Richtlinie 2002/83/EG wird wie folgt geändert:

(1) In Artikel 1 Absatz 1 wird ein neuer Buchstabe s) eingefügt:

„(s) ‚Rückversicherungsunternehmen‘ ein Rückversicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2
Buchstabe 2 der Richtlinie 200/…/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (*) [Rückver-
sicherungsrichtlinie]

(*) ABl. L ...“

(2) Ein neuer Artikel 9 Buchstabe a) wird eingefügt:

„Artikel 9a)

Vorherige Konsultation der zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten

1. Die zuständigen Behörden des anderen beteiligten Mitgliedstaats werden konsultiert, bevor
einem Lebensversicherungsunternehmen die Zulassung erteilt wird, das:

a) ein Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen Versicherungs- oder
Rückversicherungsunternehmens ist, oder

b) ein Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in einem anderen Mitgliedstaat zugelasse-
nen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens ist, oder

c) von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird, die ein in einem anderen
Mitgliedstaat zugelassenes Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens kontrolliert.
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2. Die für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten oder Wertpapierfirmen zuständige Behörde
eines beteiligten Mitgliedstaats wird konsultiert, bevor einem Lebensversicherungsunternehmen die
Zulassung erteilt wird, das:

a) ein Tochterunternehmen eines in der Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder einer in der
Gemeinschaft zugelassenen Wertpapierfirma ist, oder

b) ein Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in der Gemeinschaft zugelassenen Kredit-
instituts oder einer in der Gemeinschaft zugelassenen Wertpapierfirma ist, oder

c) von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird, die ein in der Gemeinschaft
zugelassenes Kreditinstitut oder eine in der Gemeinschaft zugelassene Wertpapierfirma kontrol-
liert.

3. Die in Absatz 1 und 2 genannten zuständigen Behörden konsultieren sich gegenseitig insbeson-
dere, wenn es um die Prüfung der Eignung der Aktionäre und die Prüfung von Ansehen und Erfah-
rung von Personen geht, die in der Verwaltung einer anderen Einheit derselben Gruppe tätig sind.
Die zuständigen Behörden übermitteln einander alle Informationen über die Eignung der Aktionäre
und Ansehen und Erfahrung der Personen, die für die anderen zuständigen Behörden von Bedeutung
sind, die mit der Erteilung einer Zulassung und der fortlaufenden Bewertung der Einhaltung der
Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit befasst sind.“

(3) In Artikel 10 Absatz 2 wird ein neuer Unterabsatz eingefügt:

„Der Herkunftsmitgliedstaat des Versicherungsunternehmens darf einen Rückversicherungsvertrag,
den das Versicherungsunternehmen mit einem gemäß der Richtlinie 200./../EG (Rückversicherungs-
richtlinie) zugelassenen Rückversicherungsunternehmen oder einem gemäß der Richtlinie
73/239/EWG oder dieser Richtlinie zugelassenen Versicherungsunternehmen schließt, nicht aus
Gründen ablehnen, die direkt mit der finanziellen Lage des Rückversicherungs- oder Versicherungs-
unternehmens zusammenhängen.“

(4) In Artikel 15 wird der folgende Absatz 1 a) eingefügt:

„(1a) Handelt es sich bei dem Erwerber der Beteiligungen gemäß Absatz 1 um ein in einem ande-
ren Mitgliedstaat zugelassenes Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen oder Kre-
ditinstitut, um eine in einem anderen Mitgliedstaat zugelassene Wertpapierfirma, um das Mutterun-
ternehmen eines solchen Unternehmens oder um eine natürliche oder juristische Person, die ein sol-
ches Unternehmen kontrolliert, und würde das Unternehmen, an dem der Erwerber eine Beteiligung
zu halten beabsichtigt, durch diesen Erwerb zu einem Tochterunternehmen des Erwerbers oder sei-
ner Kontrolle unterliegen, muss im Rahmen der Prüfung des Erwerbs die vorherige Konsultation
gemäß Artikel 9 Buchstabe a) erfolgen.“

(5) Artikel 16 wird wie folgt geändert:

(a) die Absätze 4, 5 und 6 werden ersetzt durch:

„(4) Die zuständigen Behörden, die aufgrund von Absatz 1 oder 2 vertrauliche Informationen
erhalten, dürfen diese im Rahmen der Durchführung ihrer Aufgaben nur für folgende Zwecke
verwenden:

— zur Prüfung der Zulassungsbedingungen für die Tätigkeit der Versicherung und zur leichteren
Überwachung der Bedingungen der Tätigkeitsausübung, insbesondere hinsichtlich der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen, der Solvabilitätsspannen, der verwaltungsmäßigen und
buchhalterischen Organisation und der internen Kontrolle, oder

— zur Verhängung von Sanktionen, oder

— im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens über die Anfechtung einer Entscheidung der zustän-
digen Behörde, oder

— im Rahmen von Gerichtsverfahren, die aufgrund von Artikel 67 oder aufgrund besonderer
Bestimmungen dieser Richtlinie oder aufgrund anderer auf dem Gebiet der Versicherungsun-
ternehmen und Rückversicherungsunternehmen erlassener Richtlinien vorgesehen sind, ein-
geleitet werden.
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(5) Die Absätze 1 und 4 stehen einem Informationsaustausch innerhalb eines Mitgliedstaats,
wenn es dort mehrere zuständige Behörden gibt, oder zwischen den Mitgliedstaaten nicht entge-
gen, und

— mit den mit der Beaufsichtigung der Kreditinstitute und der anderen Finanzinstitute betrauten
Behörden sowie mit den mit der Beaufsichtigung der Finanzmärkte betrauten Behörden,

— mit den Stellen, die mit der Liquidation oder dem Konkurs von Versicherungs- und Rückver-
sicherungsunternehmen oder ähnlichen Verfahren befasst werden, und

— mit den mit der gesetzlichen Prüfung der Rechnungslegung der betreffenden Versicherungs-
unternehmen, Rückversicherungsunternehmen und der sonstigen Finanzinstitute betrauten
Personen,

in Wahrnehmung ihrer aufsichtsrechtlichen Aufgaben und bei der Weitergabe von Informationen
an die mit der Durchführung von Zwangsliquidationen oder der Verwaltung von Garantiefonds
betrauten Stellen, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Die den genannten Behör-
den, Stellen und Personen übermittelten Informationen fallen unter das Berufsgeheimnis nach
Absatz 1.

(6) Ungeachtet der Absätze 1 bis 4 können die Mitgliedstaaten einen Informationsaustausch
zulassen zwischen den zuständigen Behörden und:

— den Behörden, denen die Beaufsichtigung der Stellen obliegt, die mit der Liquidation oder
dem Konkurs von Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder ähnlichen Ver-
fahren befasst werden, oder

— den Behörden, denen die Beaufsichtigung der Personen obliegt, die mit der gesetzlichen Prü-
fung der Rechnungslegung von Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, Kredit-
instituten, Wertpapierfirmen und sonstigen Finanzinstituten betraut sind, oder

— den unabhängigen Versicherungsmathematikern der Versicherungs- oder Rückversicherungs-
unternehmen, die kraft Gesetzes diesen gegenüber aufsichtsrechtliche Aufgaben wahrzuneh-
men haben, sowie den mit der Beaufsichtigung über diese Versicherungsmathematiker
betrauten Stellen.

Die Mitgliedstaaten, die von der Möglichkeit des Unterabsatzes 1 Gebrauch machen, verlangen
zumindest, dass folgende Bedingungen erfüllt werden:

— Die Informationen sind zur Erfüllung der Beaufsichtigungs- oder Aufsichtsaufgaben nach
Unterabsatz 1 bestimmt,

— die in diesem Rahmen erhaltenen Informationen fallen unter das Berufsgeheimnis nach
Absatz 1,

— wenn die Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat stammen, dürfen sie nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der zuständigen Behörden, die diese Informationen mitgeteilt haben,
und dann nur für Zwecke weitergegeben werden, denen diese Behörden zugestimmt haben.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten mit, welche Behör-
den, Personen oder Stellen Informationen gemäß diesem Absatz erhalten dürfen.“

(b) Absatz 8 wird ersetzt durch:

„(8) Die Absätze 1 bis 7 hindern die zuständigen Behörden nicht daran, an

— Zentralbanken und andere Einrichtungen mit ähnlichen Aufgaben in ihrer Eigenschaft als
Währungsbehörden,
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— gegebenenfalls an andere staatliche Behörden, die mit der Überwachung der Zahlungssysteme
betraut sind,

zur Erfüllung ihrer Aufgaben Informationen zu übermitteln und dass diese staatlichen Behörden
oder Einrichtungen den zuständigen Behörden die Informationen mitteilen, die diese für die Zwe-
cke des Absatzes 4 benötigen. Die in diesem Rahmen erhaltenen Informationen fallen unter das
Berufsgeheimnis nach diesem Artikel“ .

(6) Artikel 20 Absatz 4 wird ersetzt durch:

„(4) Die Mitgliedstaaten werden kein gemäß der Richtlinie 200./…/EG [Rückversicherungsrichtlinie]
zugelassenes System zur Bedeckung von versicherungstechnischen Bruttorückstellungen für noch
nicht verdiente Prämien und noch nicht abgewickelte Schäden durch die Besicherung von Vermö-
genswerten beibehalten oder einführen, wenn es sich bei dem Rückversicherer um ein gemäß der
Richtlinie 73/239/EWG oder dieser Richtlinie [Rückversicherungsrichtlinie] zugelassenes Rückversi-
cherungsunternehmen oder Versicherungsunternehmen handelt.

Gestattet der Herkunftsmitgliedstaat die Bedeckung versicherungstechnischer Rückstellungen durch For-
derungen gegen einen Rückversicherer, der weder ein gemäß der Richtlinie 200./.../EG [Rückversiche-
rungsrichtlinie] zugelassenes Rückversicherungsunternehmen noch ein gemäß der Richtlinie
73/239/EWG oder dieser Richtlinie zugelassenes Versicherungsunternehmen ist, so legt er die Bedin-
gungen fest, unter denen dies zulässig ist.“

(7) Artikel 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Abschnitt B Buchstabe f erhält folgende Fassung:

„f) Forderungen an Rückversicherer, einschließlich der Anteile der Rückversicherer an den versi-
cherungstechnischen Rückstellungen, sowie Forderungen an Zweckgesellschaften im Sinne
des Artikels 46 der Richtlinie 200./.../EG [Rückversicherungsrichtlinie];“

b) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„3. Die Nennung eines Vermögenswertes oder einer Kategorie von Vermögenswerten in der
Liste in Absatz 1 bedeutet nicht, dass alle diese Vermögenswerte zwangsläufig für die Bedeckung
der versicherungstechnischen Rückstellungen zugelassen werden müssen. Der Herkunftsmitglied-
staat erlässt genauere Vorschriften über die Voraussetzungen für die Verwendung der zulässigen
Vermögenswerte.“

(8) In Artikel 27 Absatz 2 werden ein folgender zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster und siebter
Unterabsatz eingefügt:

„Die verfügbare Solvabilitätsspanne wird auch um folgende Bestandteile verringert:

(a) Beteiligungen des Versicherungsunternehmens an:

— Versicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 4 dieser Richtlinie, Artikel 6 der Richtlinie
73/239/EWG oder Artikel 1 Buchstabe b) der Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (*),

— Rückversicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 3 der Richtlinie 200./.../EG [Rückversi-
cherungsrichtlinie] oder Rückversicherungsunternehmen eines Drittlandes im Sinne von Arti-
kel 1 Buchstabe l) der Richtlinie 98/78/EG,

— Rückversicherungsholdinggesellschaften im Sinne von Artikel 1 Buchstabe i) der Richtlinie
98/78/EG,

— Kreditinstituten und Finanzinstituten im Sinne von Artikel 1 Absätze 1 und 5 der Richtlinie
2000/12/EG,

— Wertpapierfirmen und Finanzinstituten im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie
93/6/EWG und von Artikel 2 Absätze 4 und 7 der Richtlinie 93/6/EWG des Rates (**);
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(b) jeden der folgenden Titel, die das Versicherungsunternehmen an den in Buchstabe a) genannten
Einheiten hält, an denen es beteiligt ist:

— die in Absatz 3 genannten Instrumente,

— die in Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 73/239/EWG genannten Instrumente und

— die in Artikel 35 und Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie 2000/12/EG genannten nachrangi-
gen Forderungen und Instrumente.

Werden Aktien an einem anderen Kreditinstitut, einer Wertpapierfirma, einem Finanzinstitut, einem
Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder einer Versicherungsholdinggesellschaft
zeitweise für die Zwecke einer finanziellen Unterstützungsmaßnahme gehalten, die der Reorganisa-
tion und der Rettung dieser Einheit dient, kann die zuständige Behörde von den in den Buchstaben a)
und b) des dritten Unterabsatzes genannten Bestimmungen über den Abzug absehen.

Als Alternative zum Abzug der in den Buchstaben a) und b) des dritten Unterabsatzes genannten
Titel, die das Versicherungsunternehmen an Kreditinstituten, Wertpapierfirmen und Finanzinstituten
hält, können die Mitgliedstaaten ihren Versicherungsunternehmen erlauben, die Methoden 1, 2 oder
3 im Anhang I zur Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (***) entspre-
chend anzuwenden. Die Methode 1 (Buchführungskonsolidierung) wird nur angewandt, wenn die
zuständige Behörde vom Niveau des integrierten Managements und der internen Kontrolle bei den
Einheiten überzeugt ist, die in den Bereich der Konsolidierung einzubeziehen sind. Von der gewähl-
ten Methode darf nicht abgewichen werden.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass bei der Berechnung der Solvabilitätsspanne gemäß dieser
Richtlinie, die der zusätzlichen Überwachung gemäß der Richtlinie 98/78/EG oder der zusätzlichen
Überwachung gemäß der Richtlinie 2002/87/EG unterliegenden Versicherungsunternehmen die in
den Buchstaben a) und b) des dritten Unterabsatzes aufgeführten Titel nicht abziehen müssen, die sie
an Kreditinstituten, Wertpapierfirmen, Finanzinstituten, Versicherungs- oder Rückversicherungsunter-
nehmen oder Versicherungsholdinggesellschaften halten, die in die zusätzliche Beaufsichtigung einbe-
zogen sind.

Für die Zwecke des Abzugs der in diesem Absatz genannten Beteiligungen bedeutet Beteiligung eine
Beteiligung im Sinne von Artikel 1 Buchstabe g) der Richtlinie 98/78/EG.

(*) ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG
(**) ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 27. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG
(***) ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG“

(9) Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe:

a) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

„a und Buchstabe

Die so erhaltene Summe wird multipliziert mit dem Quotienten, der sich für das betreffende
Unternehmen für die letzten drei Geschäftsjahre aus den Eigenbehaltschäden nach Abzug der
im Rahmen der Rückversicherung einforderbaren Beträge und der Bruttoschadenleistung
ergibt; dieser Quotient darf jedoch nicht niedriger als 50 % sein. Auf begründeten Antrag des
Versicherungsunternehmens und mit Zustimmung der zuständigen Behörde des Herkunfts-
mitgliedstaats dürfen von Zweckgesellschaften im Sinne des Artikels 46 der Richtlinie
200./…/EG [Rückversicherungsrichtlinie] einforderbare Beträge als Retrozession abgezogen
werden.“

b Unterabsatz 1 erhalten folgende Fassung:

„b) second résultat:

pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multi-
pliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'entre-
prise d'assurance vie par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des
capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise après cession et rétrocession en
réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rap-
port ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée
par l'entreprise d'assurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'ac-
cord de cette autorité, les montants recouvrables provenant de structures spécifiques visées
à l'article 46 de la directive 200./…./CE [directive sur la réassurance] peuvent être déduits
au titre de la rétrocession.“
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(10) Es wird folgender Artikel 28 a eingefügt:

„Artikel 28a

Solvabilitätsspanne für Versicherungsunternehmen, die Rückversicherungstätigkeiten
ausüben

(1) Jeder Mitgliedstaat wendet auf Versicherungsunternehmen mit Sitz in seinem Hoheitsgebiet
die Artikel 35 bis 39 der Richtlinie 200./../EG [Rückversicherungsrichtlinie] in Bezug auf deren akti-
ves Rückversicherungsgeschäft an, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

a) die eingenommenen Rückversicherungsprämien übersteigen 10 % der Gesamtprämieneinnahmen;

b) die eingenommenen Rückversicherungsprämien übersteigen 50 000 000 EUR;

c) die sich aus dem aktiven Rückversicherungsgeschäft ergebenden versicherungstechnischen Rückstel-
lungen übersteigen 10 % der gesamten versicherungstechnischen Rückstellungen.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann die Bestimmungen des Artikels 34 der Richtlinie 200./.../EG auf das
aktive Rückversicherungsgeschäft von Lebensversicherungsunternehmen im Sinne des Absatzes 1
mit Sitz in seinem Hoheitsgebiet anwenden, wenn eine der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen
erfüllt ist.

In diesem Fall schreibt der betreffende Mitgliedstaat vor, dass für alle Vermögenswerte, die das
Lebensversicherungsunternehmen zur Bedeckung seiner versicherungstechnischen Rückstellungen
für das aktive Rückversicherungsgeschäft verwendet, ein separater Abrechnungsverband eingerichtet
wird und sie ohne die Möglichkeit einer Übertragung getrennt vom Direktversicherungsgeschäft des
Lebensversicherungsunternehmens verwaltet und organisiert werden. In diesem Falle und nur soweit
ihr aktives Rückversicherungsgeschäft betroffen ist, finden die Artikel 20 bis 26 keine Anwendung
auf Lebensversicherungsunternehmen.

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine zuständigen Behörden die nach Unterabsatz 2 vorgeschrie-
bene Trennung überprüfen.“

(11) Artikel 37 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden befugt sind, die gemäß Arti-
kel 28 errechnete Verringerung der Solvabilitätsspanne aufgrund der Rückversicherung einzuschrän-
ken, wenn

a) sich die Art oder die Qualität der Rückversicherungsverträge seit dem letzten Geschäftsjahr erheb-
lich geändert hat;

b) es keine oder nur einen begrenzte Risikoübernahme im Rahmen der Rückversicherungsverträge
gibt.“

Artikel 60

Änderungen der Richtlinie 98/78/EG

Die Richtlinie 98/78/EG wird wie folgt geändert

(1) Der Titel wird wie folgt verändert:

„Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über die
zusätzliche Beaufsichtigung von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen in einer Versi-
cherungs- oder Rückversicherungsgruppe.“
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(2) Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Buchstaben c, i, j und k erhalten folgende Fassung:

„c) ‚Rückversicherungsunternehmen‘ bedeutet ein Unternehmen, das gemäß Artikel 3 der Richt-
linie 200./../EG des Europäischen Parlaments und des Rates (*) [Rückversicherungsrichtlinie]
behördlich zugelassen ist;

i) ‚Versicherungs-Holdinggesellschaft‘ ein Mutterunternehmen, dessen Haupttätigkeit im Erwerb
und Halten von Beteiligungen an Tochterunternehmen besteht, wobei diese Tochterunterneh-
men ausschließlich oder hauptsächlich Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunter-
nehmen oder Drittlands-Versicherungsunternehmens sind, und mindestens eines dieser Toch-
terunternehmen ein Versicherungsunternehmen oder ein Rückversicherungsunternehmen ist,
bei dem es sich nicht um eine gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne der Richtlinie
2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (**) handelt;

j) ‚gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft‘ ein Mutterunternehmen, das weder ein Versiche-
rungsunternehmen noch ein Drittlands-Versicherungsunternehmen noch ein Rückversiche-
rungsunternehmen noch ein Drittlands-Rückversicherungsunternehmen noch eine Versiche-
rungs-Holdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne der Richt-
linie 2002/87/EG ist und unter seinen Tochterunternehmen zumindest ein Versicherungsun-
ternehmen oder ein Rückversicherungsunternehmen hat;

k) ‚zuständige Behörden‘ diejenigen einzelstaatlichen Behörden, die aufgrund von Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften die Aufsichtsbefugnis über Versicherungsunternehmen oder Rückver-
sicherungsunternehmen innehaben.

(*) ABl. L ...
(**) ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG“

b) Folgende Nr. (1) wird eingefügt:

„(l) Drittlands-Rückversicherungsunternehmen ein Unternehmen, das gemäß Artikel 3 der Richt-
linie 200./…/EG [Rückversicherungsrichtlinie] eine Zulassung benötigen würde, wenn es sei-
nen Sitz in der Gemeinschaft hätte;“

(3) Die Artikel 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

„Artikel 2

Anwendungsbereich der zusätzlichen Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen und der
Rückversicherungsunternehmen

(1) Zusätzlich zu den Vorschriften der Richtlinien 73/239/EWG, 2002/83/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (*) und 200./…/EG [Rückversicherungsrichtlinie], die die Regeln zur Beauf-
sichtigung von Versicherungsunternehmen und Rückversicherungsunternehmen enthalten, sehen die
Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Artikel 5, 6, 8 und 9 eine zusätzliche Beaufsichtigung von Versi-
cherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen vor, welche Beteiligungsunternehmen
mindestens eines Versicherungsunternehmens, eines Rückversicherungsunternehmens oder eines Dritt-
lands-Versicherungsunternehmens oder -Rückversicherungsunternehmens sind.

(2) Jedes Versicherungsunternehmen oder jedes Rückversicherungsunternehmen, dessen Mutterun-
ternehmen eine Versicherungs-Holdinggesellschaft, ein Drittlands-Versicherungsunternehmen oder
-Rückversicherungsunternehmen ist, unterliegt einer zusätzlichen Beaufsichtigung nach Maßgabe der
Artikel 5 Absatz 2, sowie der Artikel 6, 8 und 10.

(3) Jedes Versicherungsunternehmen und jedes Rückversicherungsunternehmen, dessen Mutterun-
ternehmen eine gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft ist, unterliegt einer zusätzlichen Beauf-
sichtigung nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 2, sowie der Artikel 6 und 8.
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Artikel 3

Umfang der zusätzlichen Beaufsichtigung

(1) Die Durchführung der Beaufsichtigung gemäß Artikel 2 bedeutet nicht, dass die zuständigen
Behörden gehalten sind, das Drittlands-Versicherungsunternehmen und das -Rückversicherungsunter-
nehmens, die Versicherungs-Holdinggesellschaft oder die gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft
einzeln zu beaufsichtigen.

(2) Bei der zusätzlichen Beaufsichtigung werden die nachfolgenden in den Artikeln 5, 6, 8, 9 und
10 genannten Unternehmen berücksichtigt:

— verbundene Unternehmen des Versicherungsunternehmens oder des Rückversicherungsunterneh-
mens,

— Beteiligungsunternehmen des Versicherungsunternehmens oder des Rückversicherungsunterneh-
mens,

— verbundene Unternehmen eines Beteiligungsunternehmens des Versicherungsunternehmens oder
des Rückversicherungsunternehmens.

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, bei der zusätzlichen Beaufsichtigung gemäß Artikel 2
Unternehmen mit Sitz in einem Drittland nicht zu berücksichtigen, wenn der Übermittlung der not-
wendigen Informationen rechtliche Hindernisse im Wege stehen; Anhang I Nr. 2.5 und Anhang II
Nr. 4 werden hiervon nicht berührt.

Die für die zusätzliche Beaufsichtigung zuständigen Behörden können ferner im Einzelfall beschließen,
ein Unternehmen bei der zusätzlichen Beaufsichtigung gemäß Artikel 2 nicht zu berücksichtigen:

— wenn das einzubeziehende Unternehmen für die Ziele der zusätzlichen Beaufsichtigung von Versi-
cherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen nur von untergeordneter Bedeutung
ist;

— wenn die Einbeziehung der finanziellen Situation des Unternehmens für die Ziele der zusätzlichen
Beaufsichtigung von Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen ungeeignet
oder irreführend ist.

Artikel 4

Für die zusätzliche Beaufsichtigung zuständige Behörden

(1) Die zusätzliche Beaufsichtigung wird von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats durchge-
führt, in welchem dem Versicherungsunternehmen oder dem Rückversicherungsunternehmen die
Zulassung gemäß Artikel 6 der Richtlinie 73/239/EWG oder Artikel 4 der Richtlinie 2002/83/EG oder
Artikel 3 der Richtlinie 200./…/EG [Rückersicherungsrichtlinie] erteilt worden ist.

(2) Haben Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen, denen in zwei oder
mehr Mitgliedstaaten die Zulassung erteilt wurde, dieselbe Versicherungs-Holdinggesellschaft, dasselbe
Drittlands-Versicherungsunternehmen oder -Rückversicherungsunternehmen oder dieselbe gemischte
Versicherungs-Holdinggesellschaft als Mutterunternehmen, so können die zuständigen Behörden der
betreffenden Mitgliedstaaten durch eine Vereinbarung regeln, wer von ihnen die zusätzliche Beaufsich-
tigung durchführt.

(3) Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine für die Beaufsichtigung von Versicherungsunter-
nehmen und Rückversicherungsunternehmen zuständige Behörde, so ergreift der betreffende Mitglied-
staat die für die Koordinierung dieser Behörden erforderlichen Maßnahmen.

(*) ABl. L 345 vom 19.12.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG“
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(4) In Artikel 5erhält Absatz 1 folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden fordern, dass in allen Versi-
cherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen, die einer zusätzlichen Beaufsichtigung
unterliegen, angemessene interne Kontrollverfahren für die Vorlage von Informationen und Auskünf-
ten bestehen, die für die Durchführung dieser zusätzlichen Beaufsichtigung zweckdienlich sind.“

(5) Die Artikel 6, 7 und 8 erhalten folgende Fassung:

„Artikel 6

Zugang zu Informationen

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ihre für die zusätzliche Beaufsichtigung zuständigen Behör-
den Zugang zu allen Informationen haben, die für die Beaufsichtigung eines Versicherungsunterneh-
mens oder Rückversicherungsunternehmens, das der zusätzlichen Beaufsichtigung unterliegt, zweck-
dienlich sind. Die zuständigen Behörden dürfen sich wegen der Übermittlung der erforderlichen Infor-
mationen nur dann direkt an die in Artikel 3 Absatz 2 genannten betroffenen Unternehmen wenden,
wenn die Informationen von dem Versicherungsunternehmen oder dem Rückversicherungsunterneh-
men angefordert und durch dieses nicht übermittelt wurden.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ihre zuständigen Behörden in ihrem Hoheitsgebiet örtliche
Prüfungen der Informationen gemäß Absatz 1 selbst vornehmen oder durch von ihnen dazu beauf-
tragte Personen vornehmen lassen können bei:

— dem Versicherungsunternehmen, das der zusätzlichen Beaufsichtigung unterliegt,

— dem Rückversicherungsunternehmen, das der zusätzlichen Beaufsichtigung unterliegt,

— Tochterunternehmen dieses Versicherungsunternehmens,

— Tochterunternehmen dieses Rückversicherungsunternehmens,

— Mutterunternehmen des Versicherungsunternehmens,

— Mutterunternehmen des Rückversicherungsunternehmens,

— Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens dieses Versicherungsunternehmens,

— Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens dieses Rückversicherungsunternehmens.

(3) Falls die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats in Anwendung dieses Artikels in bestimmten
Fällen wichtige Informationen nachprüfen wollen, die ein Unternehmen mit Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat betreffen, das entweder ein verbundenes Versicherungsunternehmen, ein verbundenes
Rückversicherungsunternehmen, ein Tochterunternehmen, ein Mutterunternehmen oder ein Tochter-
unternehmens des Mutterunternehmens des Versicherungsunternehmens oder des Rückversicherungs-
unternehmens ist, das der zusätzlichen Beaufsichtigung unterliegt, müssen sie die zuständigen Behör-
den des anderen Mitgliedstaates um diese Nachprüfung ersuchen. Die ersuchten Behörden müssen
dem Ersuchen im Rahmen ihrer Befugnisse entsprechen, indem sie die Nachprüfung entweder selbst
vornehmen oder die ersuchenden Behörden zu ihrer Durchführung ermächtigen oder diesen gestatten,
dass die Nachprüfung von einem Wirtschaftsprüfer oder Sachverständigen durchgeführt wird.

Die zuständige Behörde, die das Ersuchen gestellt hat, kann sich — falls sie dies wünscht — an der
Nachprüfung beteiligen, wenn sie diese nicht selbst durchführt.

Artikel 7

Zusammenarbeit der zuständigen Behörden

(1) Falls Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in verschiedenen
Mitgliedstaaten direkt oder indirekt verbunden sind oder ein gemeinsames Beteiligungsunternehmen
haben, übermitteln die zuständigen Behörden jedes Mitgliedstaates einander auf Anfrage die Informa-
tionen, die zweckdienlich sind, um die Beaufsichtigung nach dieser Richtlinie zu ermöglichen oder zu
erleichtern, und teilen von sich aus alle Informationen mit, die ihnen für die anderen zuständigen
Behörden wesentlich erscheinen.
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(2) Ist ein Versicherungsunternehmen oder ein Rückversicherungsunternehmen mit einem Kreditin-
stitut im Sinne der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (*) und/oder
mit einer Wertpapierfirma im Sinne der Richtlinie 93/22/EWG direkt oder indirekt verbunden oder
haben diese Unternehmen ein gemeinsames Beteiligungsunternehmen, so arbeiten die zuständigen
Behörden und die mit der amtlichen Beaufsichtigung dieser anderen Unternehmen betrauten Behörden
eng zusammen. Unbeschadet ihrer jeweiligen Befugnisse stellen diese Behörden einander alle Informa-
tionen zur Verfügung, die geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgabe, insbesondere im Rahmen dieser
Richtlinie, zu erleichtern.

(3) Die aufgrund dieser Richtlinie erhaltenen Informationen und insbesondere der in dieser Richt-
linie vorgesehene Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden unterliegen dem Berufs-
geheimnis gemäß Artikel 16 der Richtlinie 92/49/EWG und Artikel 16 der Richtlinie 2002/83/EG
und den Artikeln 24 bis 30 der Richtlinie 200./../EG [Rückversicherungsrichtlinie].

Artikel 8

Gruppeninterne Transaktion

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden eine generelle Aufsicht aus-
üben über Geschäfte zwischen

a) einem Versicherungsunternehmen oder einem Rückversicherungsunternehmen und

(i) einem verbundenen Unternehmen des Versicherungsunternehmens oder des Rückversiche-
rungsunternehmens,

(ii) einem Beteiligungsunternehmen des Versicherungsunternehmens oder des Rückversicherungs-
unternehmens,

(iii) einem verbundenen Unternehmen eines Beteiligungsunternehmens des Versicherungsunter-
nehmens oder des Rückversicherungsunternehmens,

b) einem Versicherungsunternehmen oder einem Rückversicherungsunternehmen und einer natürli-
chen Person, die ein Beteiligung hält an

(i) dem Versicherungsunternehmen, dem Rückversicherungsunternehmen oder einem seiner ver-
bundenen Unternehmen,

(ii) einem Beteiligungsunternehmen des Versicherungsunternehmens oder des Rückversicherungs-
unternehmens,

(iii) einem verbundenen Unternehmen eines Beteiligungsunternehmens des Versicherungsunter-
nehmens oder des Rückversicherungsunternehmens.

Diese Transaktionen betreffen insbesondere

— Darlehen,

— Garantien und außerbilanzliche Geschäfte,

— zulässige Solvabilitätselemente,

— Kapitalanlagen,

— Rückversicherungs- und Retrozessionsgeschäfte,

— Kostenteilungsvereinbarungen.

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Versicherungsunternehmen und Rückversicherungsun-
ternehmen über ein angemessenes Risikomanagement und interne Kontrollmechanismen, einschließ-
lich ordnungsgemäßer Berichterstattungs- und Rechnungslegungsverfahren, verfügen müssen, um
Transaktionen nach Maßgabe von Absatz 1 zu identifizieren, zu bewerten, zu überwachen und zu
kontrollieren. Die Mitgliedstaaten schreiben außerdem vor, dass die Versicherungsunternehmen und
die Rückversicherungsunternehmen den zuständigen Behörden mindestens einmal jährlich über die
wichtigsten Transaktionen Bericht erstatten. Diese Verfahren und Mechanismen werden von den
zuständigen Behörden überprüft.
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Ergibt sich aus diesen Informationen, dass die Solvabilität des Versicherungsunternehmens oder des
Rückversicherungsunternehmens unzureichend ist oder droht, unzureichend zu werden, so ergreift die
zuständige Behörde geeignete Maßnahmen auf der Ebene des Versicherungsunternehmens oder des
Rückversicherungsunternehmens.

(*) ABl. L 126 vom 26.5.2000, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG“

(6) Artikel 9 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Ergibt sich aus der Berechnung gemäß Absatz 1, dass die bereinigte Solvabilität negativ ist, so
ergreifen die zuständigen Behörden geeignete Maßnahmen auf der Ebene des betreffenden Versiche-
rungs- oder Rückversicherungsunternehmens.“

(7) Artikel 10 wird wie folgt geändert:

a) Der Titel erhält folgende Fassung:

„Versicherungs-Holdinggesellschaften, Drittlands-Versicherungsunternehmen und -Rückversiche-
rungsunternehmen“

b) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) Für die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Fälle umfasst die Berechnung alle verbundenen
Unternehmen der Versicherungs-Holdinggesellschaft, des Drittlands-Versicherungsunternehmens
oder des -Rückversicherungsunternehmens nach der Methode gemäß Anhang II.

(3) Wenn die zuständigen Behörden auf der Grundlage dieser Berechnung zu der Auffassung
kommen, dass die Solvabilität eines Versicherungs- oder eines Rückversicherungsunternehmens,
das ein Tochterunternehmen der Versicherungs-Holdinggesellschaft, des Drittlands- Versicherungs-
oder -Rückversicherungsunternehmens ist, unzureichend ist oder droht, unzureichend zu werden,
so ergreifen sie geeignete Maßnahmen auf der Ebene dieses Versicherungsunternehmens oder
Rückversicherungsunternehmens.“

(8) Artikel 10 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b) Rückversicherungsunternehmen, die als Beteiligungsunternehmen Unternehmen im Sinne des
Artikels 2, mit Sitz in einem Drittland haben;

c) Drittlands- Versicherungs- oder -Rückversicherungsunternehmen, die als Beteiligungsunterneh-
men Unternehmen im Sinne des Artikels 2 mit Sitz in der Gemeinschaft haben.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Mit den in Absatz 1 genannten Abkommen soll insbesondere zweierlei gewährleistet wer-
den, dass:

a) die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten alle Informationen erhalten können, die sie für
die zusätzliche Beaufsichtigung von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen benöti-
gen, die ihren Sitz in der Gemeinschaft haben und über Tochterunternehmen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen außerhalb der Gemeinschaft verfügen.

b) die zuständigen Behörden von Drittländern alle Informationen erhalten können, die sie für die
zusätzliche Beaufsichtigung von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen benötigen,
die ihren Sitz in ihrem Staatsgebiet haben und über Tochterunternehmen oder Beteiligungen an
Unternehmen in einem oder mehreren Mitgliedstaaten verfügen.“

(9) Die Anhänge I und II werden durch Anhang II dieser Richtlinie ersetzt.
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TITEL X

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 61

Von bestehenden Rückversicherungsunternehmen erworbene Rechte

(1) Rückversicherungsunternehmen, die dieser Richtlinie unterliegen und die Zulassung oder Befugnis
zur Ausübung der Tätigkeit der Rückversicherung gemäß den Vorschriften des Mitgliedstaates, in dem sie
ihren Sitz haben, vor Inkrafttreten dieser Richtlinie erhalten haben, gelten als gemäß Artikel 3 zugelassen.

Sie sind allerdings verpflichtet, die Bestimmungen dieser Richtlinie über die Tätigkeit der Rückversicherung
und die Anforderungen gemäß Artikel 6 Buchstaben a, c und d, Artikel 7, 8 und 12 sowie Artikel 32 bis
41 ab dem in Artikel 64 Absatz 1 genannten Rechts- und Zeitpunkt der Durchführung der Rechts und
Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, einzuhalten.

(2) Die Mitgliedstaaten können den in Absatz 1 genannten Rückversicherungsunternehmen, die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie die Bestimmungen des Artikels 6 Buchstabe a und der Artikel
7, 8 und 32 bis 40 nicht erfüllen, eine Frist bis … (*) gewähren, um diesen Vorschriften nachzukom-
men.

Artikel 62

Rückversicherungsunternehmen, die ihre Tätigkeit einstellen

(1) Rückversicherungsunternehmen, die ab dem … (**) keine neuen Rückversicherungsverträge
mehr abschließen und ausschließlich ihr Portfolio mit dem Ziel verwalten, ihre Tätigkeit einzustel-
len, unterliegen nicht dieser Richtlinie.

(2) Die Mitgliedstaaten erstellen eine Liste der betreffenden Rückversicherungsunternehmen und über-
mitteln sie allen Mitgliedstaaten.

Artikel 63

Übergangszeitraum für die Artikel 57 Nummer 3 und 59 Nummer 6

Ein Mitgliedstaat kann die Anwendung des Artikels 57 Nummer 3 dieser Richtlinie zur Änderung des Arti-
kels 15 Absatz 3 der Richtlinie 73/239/EWG und des Artikels 59 Nummer 6 dieser Richtlinie zur Ände-
rung des Artikels 20 Absatz 4 der Richtlinie 2002/83/EG bis zum … (*) zurückstellen.

Artikel 64

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind,
um dieser Richtlinie spätestens am … (**) nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den
Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre wichtigsten Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur
Anwendung dieser Richtlinie mit.

25.5.2006C 124 E/182 Amtsblatt der Europäischen Union

Dienstag, 7. Juni 2005

DE

(*) 36 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie.
(**) 24 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie.



Artikel 65

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 66

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu … am …

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

Im Namen des Rates

Der Präsident

ANHANG I

Formen von Rückversicherungsunternehmen:

— im Königreich Belgien: „société anonyme/naamloze vennootschap“, „société en commandite par action-
s/commanditaire vennootschap op aandelen“, „association d'assurance mutuelle/onderlinge verzeker-
ingsvereniging“, „société coopérative/coöperatieve vennootschap“;

— in der Tschechischen Republik: „akciová společnost“

— im Königreich Dänemark: „aktieselskaber“, „gensidige selskaber“;

— in der Bundesrepublik Deutschland: „Aktiengesellschaft“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“,
„Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen“;

— in der Republik Estland: „aktsiaselts“

— in der Griechischen Republik: „ανώνυµη εταιρία“, „αλληλασφαλιστικός συνεταιρισµός“;

— im Königreich Spanien: „sociedad anónima“;

— in der Französischen Republik: „société anonyme“, „société d'assurance mutuelle“, „institution de
prévoyance régie par le code de la sécurité sociale“, „institution de prévoyance régie par le code rural“
und „mutuelles régies par le code de la mutualité“;

— in Irland: „incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited“;

— in der Italienischen Republik: „società per azioni“;

— in der Republik Zypern: „Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε µετοχές' ή 'Εταιρεία Περιορισµένης
Ευθύνης µε εγγύηση“;

— in der Republik Lettland: „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

— in der Republik Litauen: „akcinė bendrovė“, „uždaroji akcinė bendrovė“;

— im Großherzogtum Luxemburg: „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „association
d'assurances mutuelles“, „société coopérative“;

— in der Republik Ungarn: „biztosító részvénytársaság“, „biztosító szövetkezet“, „harmadik országbeli
biztosító magyarországi fióktelepe“;
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